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Ordnung für die Prüfungen des bildungswissenschaftlichen Studiums zur 
Rahmenordnung für die Prüfungen im Studium für das 

Lehramt an Grundschulen mit dem Abschluss „Master of Education“ 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 21.02.2014 
 
 
Aufgrund von § 1 Abs. 1 Satz 3 der Rahmenordnung für die Prüfungen im Studium für das Lehramt an 
Grundschulen mit dem Abschluss „Master of Education“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
vom 06. Juni 2011 (AB Uni 2011/13, S. 909 ff.), zuletzt geändert durch die Vierte Änderungsordnung vom 
10. Februar 2014 (AB Uni 2014/05, S. 265 f.), hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ord-
nung erlassen: 
 
 

§ 1 
Studieninhalt (Module) 

(1) Das bildungswissenschaftliche Studium für das Lehramt an Grundschulen mit dem Abschluss 
„Master of Education“ umfasst nach näherer Bestimmung durch die als Anhang beigefügten Mo-
dulbeschreibungen folgende Pflichtmodule: 

1. Unterricht als Lehr-, Lern- und Interaktionsprozess (7 LP) 
2. Sonderpädagogik (7 LP) 

 
(2) 1Zudem umfasst das bildungswissenschaftliche Studium folgende Wahlpflichtmodule: 

1. Entwicklungs-, Lern- und Sozialisationsprozesse (6 LP) 
2. Lernen, Entwicklung und Soziale Prozesse – Forschung/Anwendung (6 LP) 
3. Theorie und Geschichte der Erziehung und Bildung (6 LP) 
4. Forschendes Lernen (6 LP) 
5. Philosophicum elementare (6 LP) 

2Es muss ein Wahlpflichtmodul erfolgreich abgeschlossen werden. 3Mit der verbindlichen Anmel-
dung zur ersten Studien- oder Prüfungsleistung innerhalb des Wahlpflichtmoduls ist die Wahl 
dieses Moduls verbindlich erfolgt. 4Es ist allerdings auf Antrag beim Prüfungsamt einmalig mög-
lich, das Wahlpflichtmodul vor Anmeldung zur ersten Prüfungsleistung zu wechseln. 5Bereits er-
brachte Leistungen können im Einzelfall anerkannt werden. 6Die Masterarbeit kann im bildungs-
wissenschaftlichen Studium geschrieben werden. 
 

(3) Die Modulbeschreibungen im Anhang sind Bestandteil dieser Prüfungsordnung. 
 
 

§ 2 
Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Den Studierenden stehen für das Bestehen jeder Prüfungsleistung drei Versuche zur Verfügung. 
2Die Masterarbeit kann einmal wiederholt werden. 3Wiederholungsversuche können nicht zum 
Zwecke der Notenverbesserung verwendet werden. 

 
(2) Gemäß § 14 Abs. 5 der Rahmenordnung wird der Anteil an Prüfungsleistungen, die unter unver-

gleichbaren Notensystemen erbracht worden sind und für Prüfungsleistungen im bildungswis-
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senschaftlichen Studium nach dieser Prüfungsordnung angerechnet werden können, auf 10 LP 
der nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Prüfungsleistungen begrenzt. 

 
(3) Studienleistungen werden nicht benotet. 
 
(4) Mindestens eine Prüfungsleistung muss in Form einer mündlichen Prüfung erbracht werden. 

 
 

§ 3 
Masterarbeit 

(1) 1Sofern die Masterarbeit im bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben wird, wird das 
Thema erst ausgegeben, wenn die bildungswissenschaftliche Methodenausbildung im Rahmen 
des Praxissemesters und ein weiteres bildungswissenschaftliches Modul erfolgreich abgeschlos-
sen worden sind. 2Dies muss von der betreuenden Lehrperson geprüft werden. 

 
(2) 1Eine Masterarbeit in den Bildungswissenschaften wird studienbegleitend abgelegt. 2Die Bearbei-

tungsfrist beträgt sechs Monate. 
 
 

§ 4 
Antwortwahlverfahren (Multiple Choice) 

(1) ¹Klausuren können ganz oder teilweise im Multiple-Choice-Verfahren abgeprüft werden. 3Die Prü-
fungsaufgaben müssen auf die für das Modul erforderlichen Kenntnisse abgestellt sein und zu-
verlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. 3Bei der Erstellung der Prüfungsaufgaben ist festzu-
legen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Die Prüfungsaufgaben sind vor der 
Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf zu prüfen, ob sie in angemessenem Umfang den in 
der Modulbeschreibung geforderten Kenntnissen und Kompetenzen entsprechen. 5Ergibt diese 
Prüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben Anforderungen stellen, die die in der Modulbeschrei-
bung geforderten Kenntnisse und Kompetenzen übersteigen, so sind diese Aufgaben so zu be-
rücksichtigen, dass kein Prüfling benachteiligt wird. 

 
(2) Eine Klausur, die vollständig im Multiple-Choice-Verfahren abgelegt wird, ist bestanden, wenn 

der Prüfling mindestens 50 % der maximal erreichbaren Punktezahl erreicht hat oder wenn die 
Zahl der vom Prüfling erreichten Punkte die Durchschnittspunktzahl in der betreffenden Prüfung 
nicht um mehr als 5 % unterschreitet. 
 

(3) ¹Für Klausuren, die nur teilweise im Multiple-Choice-Verfahren durchgeführt werden, gelten die 
oben aufgeführten Bedingungen analog. ²Die Gesamtnote wird aus dem gewogenen arithmeti-
schen Mittel des im Multiple-Choice-Verfahren absolvierten Prüfungsteils und Prüfungsteilen, die 
andere Verfahren verwenden, gebildet. 

 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 
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(2) Diese Prüfungsordnung findet Anwendung für alle Studierenden, die seit dem Sommersemester 
2014 im Masterstudiengang für das Lehramt an Grundschulen an der Westfälischen Wilhelms-
Universität immatrikuliert sind. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ausgefertigt auf Grund der Beschlüsse des Fachbereichsrates des Fachbereichs Erziehungswissen-
schaft und Sozialwissenschaften (Fachbereich 06) vom 15.01.2014, des Fachbereichsrates des Fachbe-
reichs Psychologie und Sportwissenschaft (Fachbereich 07) vom 29.01.2014 sowie des Fachbereichs-
rats des Fachbereichs Geschichte/Philosophie (Fachbereich 08) vom 03.02.2014. 
 
Münster, den 21.02.2014 Die Rektorin 

  
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die 
Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie Bekanntmachungen von Sat-
zungen vom 08.02.1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 23.12.1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkün-
det. 
 
Münster, den 21.02.2014 Die Rektorin 

 
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Anhang : Modulbeschreibungen 
 
 
 
 
 

Modltitel deutsch:   Unterricht als Lehr-, Lern- und Interaktionsprozess  

Modultitel englisch:  Classroom Teaching 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im Master of Education  
für das Lehramt an Grundschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  ULI Status:  [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

1.+3. 

LP: 
7 

Workload (h): 
210 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1.  V 
Einführung in Unterricht als Lehr-, 
Lern- und Interaktionsprozess 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 

2.  S 
Thematische Lehrveranstaltung zu 
Didaktik, Methodik und Diagnostik 

[x] P   [  ] WP 4 
30 h  

(2 SWS) 
90 

 

4 

Lehrinhalte: 
Wesentliche Inhalte dieses Moduls beziehen sich auf Konzepte der Allgemeinen Didaktik sowie auf Mo-
delle und Ergebnisse der empirischen Unterrichtsforschung, auf die Planung von Lehr-, Lern- und Interak-
tionsprozessen und auf Auswertung der Ergebnisse für das eigene berufliche Handeln (Unterrichtsent-
wicklung). Erziehungswissenschaftliche Aspekte der Diagnose und Förderung von Schülern mit unter-
schiedlichen Lernvoraussetzungen und -bedürfnissen sowie der produktive Umgang mit unterschiedli-
chen Formen von Heterogenität bilden ebenfalls einen zentralen Inhalt. Gegenstand sind auch Fragen der 
Lernentwicklung und Leistungsbeurteilung sowie der Konfliktbewältigung im Unterricht. Schulformspezi-
fische Belange finden angemessene Berücksichtigung. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden  

- können über Inhalte, Strukturen und Probleme didaktischen Handelns und didaktischer Theorien 
reflektieren und curriculare Entscheidungen begründen und 

- erwerben planerische und organisatorische Fähigkeiten in Hinsicht auf das unterrichtliche Hand-
lungsfeld, 

- sind mit den Grundlagen der Diagnose und Förderung vertraut und kennen Möglichkeiten und 
Probleme der Beurteilung von Schülerleistungen, 

- kennen Verfahren der Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts, 
- können Reichweite, Grenzen und Anwendungsmöglichkeiten verschiedener didaktischer, me-

thodischer Ansätze und medialer Präsentationsformen kritisch bestimmen, 
- sind dazu in der Lage, empirische Forschung zu Unterrichtsprozessen zu verstehen und einzu-

ordnen und  
- können didaktische und unterrichtswissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden an Hand von 

Simulationen, Erfahrungsberichten und Fallbeispielen auf Praxisprobleme beziehen. 
    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden können aus den thematischen Vorlesungen und Seminaren des Moduls wählen.  

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
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8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
 

Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

schriftliche Präsentation (P) oder  
mündliche Prüfung (M)  

P: ca. 10 Seiten 
M: 30 min 

100% 

 

  

9 

Studienleistungen: 
 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

V: eine Studienleistung, z.B. Test  
 

 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungs- und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 

7/20 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Master of Education HRGe, BK und Gym/Ges (mit teilweise abweichender 
Leistungspunktezahl) 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständige Fachbereiche: 

Prof. Dr. Ewald Terhart 
Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissen-
schaft 

   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte. 
Das Modul kann auch in einem oder über drei Semester gestreckt studiert werden, wenn das Praxisse-
mester dazwischen liegt.  
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Modultitel deutsch:  Sonderpädagogik 

Modultitel englisch: Special Needs Education 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im 
Master of Education für das Lehramt an Grundschulen (LABG 2009)  

 

1 Modulnummer:  SOP Status:  [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

1.+3. 

LP: 
7 

Workload (h): 
210 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V 
Einführung in Theorien und Konzepte 
der Integrativen und Inklusiven Pä-
dagogik 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60  

2. S 

Ansätze der Intervention, der Förde-
rung im gemeinsamen Grundschul-
unterricht sowie des Umgangs mit 
Heterogenität 

[x] P   [  ] WP 4 
30 h  

(2 SWS)  
90 

 

4 

Lehrinhalte:  
Das Modul vermittelt einen basalen Überblick über grundlegende Theorien und Konzepte der Integrativen 
und Inklusiven Pädagogik. Die Studierenden lernen Möglichkeiten der Diagnose von Schülerinnen und 
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf insbesondere in den Bereichen Lernen und emotional-
soziale Entwicklung kennen. Darüber hinaus werden einige Ansätze sonderpädagogischer Intervention, der 
integrativen Förderung im „gemeinsamen Unterricht“ in integrativen Grundschulklassen sowie des Um-
gangs mit Heterogenität in der Grundschule thematisiert.    

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden  

- kennen grundlegende Theorien und Konzepte der Integrativen und Inklusiven Pädagogik,  
- verfügen über Wissen zu den theoretischen Grundlagen von Verfahren zur Diagnose von Schülerin-

nen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen Lernen und emotional-
soziale Entwicklung bzw. mit Lernschwierigkeiten,  

- können die diagnostischen Verfahren beurteilen und sind in der Lage, ausgewählte Instrumente 
anzuwenden, die dabei gewonnenen Ergebnisse auszuwerten und im Hinblick auf deren Aussage-
gehalt kritisch zu reflektieren, 

- verfügen über grundlegendes Wissen über spezifische Möglichkeiten sonderpädagogischer Inter-
vention, der integrativen Förderung im „gemeinsamen Grundschulunterricht“ sowie des Umgangs 
mit Heterogenität in der Grundschule,  

- können aktuelle methodische und didaktische Fragestellungen des Themenbereichs referieren und 
kritisch reflektieren, 

- sind dazu in der Lage, die Situation, Wahrnehmungsweise, und Handlungsperspektive unter-
schiedlicher Adressatengruppen und Einzelpersonen zu verstehen und externe Bewertungen zu 
analysieren und einzuordnen. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden können zwischen verschiedenen Seminaren zu den genannten Themenbereichen inner-
halb des Moduls wählen.    
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7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   

 

8 

Prüfungsleistungen: 
 

 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Mündliche Prüfung (M) oder 
Hausarbeit in Form des Entwurfs eines diagnostischen Gut-
achtens/Förderplanes (H) 

M: 30 min 
H: ca. 15 Seiten 
 

100% 

 

  

9 
Studienleistungen: 
 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
S: eine Studienleistung in Form einer Situations- oder Fallbeschreibung   

 

 
 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 
wurde, d.h. alle Prüfungs- und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 

7/20 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Master of Education für das Lehramt HRGe (mit abweichend 10 LP) sowie im Master of 
Arts Erziehungswissenschaft  

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

LfbA Inklusive Bildung Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissenschaft 
   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachbereitung der 
Veranstaltungsinhalte. Das Modul kann auch in einem oder über drei Semester gestreckt studiert werden, wenn 
das Praxissemester dazwischen liegt.  
Es ist auch möglich, das Modul im 3. und/oder 4. Semester zu studieren. 
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Modultitel deutsch:  Entwicklungs-, Lern- und Sozialisationsprozesse  

Modultitel englisch: Development, Learning and Socialisation 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im 
Master of Education für das Lehramt an Grundschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  ELS Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

4. FS 

LP: 
6 

Workload (h): 
180 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V 
Unterricht und Lernen/ Determi-
nanten von Schulleistung 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h 

(2 SWS) 
60 

2. S 

Thematische Lehrveranstaltung 
zum Zusammenhang von Entwick-
lung, Sozialisation und schuli-
schem Lernen 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h 

(2 SWS) 
60 

 

4 

Lehrinhalte: 
Die Studierenden lernen, sich Lern-, Entwicklungs- und Sozialisationsprozesse von Kindern aus einer 
erziehungswissenschaftlichen Perspektive zu erschließen. Lern-, Entwicklungs- und Sozialisationspro-
zesse werden dabei einerseits als Bedingungen für schulische und unterrichtliche Erfahrungs- und Bil-
dungsprozesse betrachtet. Andererseits wird der Frage nachgegangen, wie verschiedene Sozialisations-
instanzen, insbesondere Bildungsinstitutionen, ihrerseits auf die Entwicklungs- und Bildungsprozesse 
wirken (empirische Bestandsaufnahme) und wirken sollten (normativ-reflektierende Betrachtung). Die 
erziehungswissenschaftliche Perspektive umfasst darüber hinaus die Betrachtung von Handlungsper-
spektiven und Interventionsmöglichkeiten um die institutionelle Förderung sozialer Ungleichheit zu redu-
zieren beziehungsweise zu vermeiden. Zentrale Themen des Moduls sind: 

- Sozialisation und Entwicklung in modernen Gesellschaften 
- Sozialisation durch die Schule, die Entstehung institutioneller Lern- und Entwicklungsmilieus 
- Funktionen der Schule, Fragen der Bildungsgerechtigkeit 
- Pädagogischer Umgang mit Heterogenität und Ungleichheit u.a.m. 

 

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden sind in der Lage 

- familiäre und institutionelle Voraussetzungen von gelingenden Bildungsprozessen im Kindes- 
und Jugendalter zu analysieren, 

- die Funktion von Sozialisationsinstanzen, Bildungsinstitutionen und strukturellen Merkmalen 
des Bildungssystems hierbei kritisch zu hinterfragen, 

- Schlussfolgerungen für die Gestaltung der verschiedenen Ebenen des Bildungssystems zu be-
gründen, 

- pädagogische Prozesse im Unterricht im Hinblick auf einen adäquaten Umgang mit Heterogenität 
und Ungleichheit zu analysieren und Gestaltungsmöglichkeiten vorzuschlagen und 

- Forschungsbefunde sowie Erklärungsansätze theoretisch, geschichtlich und kategorial einzu-
ordnen und zu konkretisieren sowie ihren Stellenwert im interdisziplinären und internationalen 
Diskurs zu bestimmen. 
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6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Wahl der Vorlesung und des Seminars nach Maßgabe des Lehrangebots innerhalb des Moduls.  

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   

  

8 

Prüfungsleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  

Umfang 
Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Hausarbeit (H)  
oder mündliche Prüfung (M) 

H: ca. 15 Seiten 
M: 30 min 

100% 

 

  

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
---  

 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Studien- und Prüfungsleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 

6/20 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Master of Education für das Lehramt Gym/Ges (abweichend mit 7 LP) und 
HRGe (abweichend mit 10 LP) 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Martin Bonsen 
Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissen-
schaft 

   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte. Das Modul kann in einem oder zwei Semestern absolviert werden. Es ist 
auch möglich, das Modul im 1., 2. und/oder 3. Semester zu studieren. 
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Modultitel deutsch:  Lernen, Entwicklung und Soziale Prozesse – Forschung/Anwendung 

Modultitel englisch: Learning, Development and Social Processes – Research/Transfer 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im Master of Education  
für das Lehramt an Grundschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  LES-FA Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

4. 

LP: 
6 

Workload (h): 
180 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. S 
Ausgewählte Themen der Pädago-
gischen Psychologie 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 

2. S 
Ausgewählte Themen der Pädago-
gischen Psychologie 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 

 

4 

Lehrinhalte: 
Den Studierenden werden ausgewählte forschungs- und (schul-) anwendungsbezogene Themen in den 
Bereichen Lernen (Lernen von Verhalten, kognitive Lehr-Lernprozesse, Motivation und Emotion), Entwick-
lung im Kindesalter (Entwicklung von Lernen, Gedächtnis, Denken, Motivation und Emotion) und Soziale 
Prozesse (Interaktion und Kommunikation beim Lernen und Lehren) vermittelt. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden … 

- haben vertieftes Wissen über verschiedene psychische Funktionen (z.B. Wissenserwerb, Kogniti-
on, Motivation, Emotion, Selbstregulation, die Entwicklung psychischer Funktionen im Kindesal-
ter, Interventionsmaßnahmen zur Förderung von Lehr-Lernprozessen oder über die Dynamik so-
zialer Prozesse im Unterricht und deren Beeinflussbarkeit in der Führung von Schulklassen) 

- kennen in diesem Bereich Forschungsfragestellungen im Kontext von Lehr-Lernprozessen 
- kennen grundlegende Forschungsparadigmen und -methoden und können ihre Möglichkeiten 

und Grenzen kritisch reflektieren 
- können psychologische (auch empirische) Fachliteratur verstehen, interpretieren und kritisch re-

flektieren 
Insbesondere in den Seminaren wird Gelegenheit zur Erfahrung selbstregulierter Lernprozesse sowie zur 
Vertiefung von Präsentations- und fachlicher Reflexionsfähigkeit gegeben. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die dem Modul zugeordneten Lehrveranstaltungen vertiefen jeweils einen oder mehrere Themenbereiche. 
Die Studierenden können zwei Seminare des Moduls auswählen.  

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
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8 

Prüfungsleistungen: 
 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Mündliche Prüfung (M) oder Klausur (K) M: 25 min 
K: 90 min 

100% 

 

  

9 
Studienleistungen: 
 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
---  

 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 

6/20 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Master of Education für die Lehrämter HRGe (mit abweichend 10 LP) und 
Gym/Ges (mit abweichend 6 LP) 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Dr. Ute-Regina Roeder 
Fachbereich 07 – Institut für Psychologie in Bildung 
und Erziehung 

   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte. Das Modul kann in einem oder zwei Semestern absolviert werden. Es ist 
auch möglich, das Modul im 1., 2. und/oder 3. Semester zu studieren. 
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Modultitel deutsch:  Theorie und Geschichte der Erziehung und der Bildung  

Modultitel englisch: Theory and History of Education 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im Master of Education  
für das Lehramt an Grundschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  TEB Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
4. 

LP: 
6 

Workload (h): 
180 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V 
Theorie und Geschichte der Erzie-
hung und Bildung 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 

2. S 
Seminar zur Theorie und Ge-
schichte der Erziehung und Bil-
dung 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 

 

4 

Lehrinhalte: 

Wesentliche Inhalte dieses Moduls beziehen sich auf Theorie und Philosophie der Bildung, Geschichte 
der Erziehung und Bildung und ihrer Institutionen, auf die historisch-kulturelle Entwicklung von Kindheit, 
Jugend und des Generationsverhältnisses, auf die Geschichte des Bildungswesens und der Bildungspoli-
tik, auf Probleme und Aufgaben pädagogischer Historiographie sowie auf den Zusammenhang und die 
Differenz von Bildung, Wissenschaft und Kritik. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Ziele des Moduls sind der Erwerb und die Vertiefung von Kenntnissen über Bildung, Erziehung und Unter-
richt in historischer und systematischer Perspektive, wobei an bereits im Bachelor-Studium erworbene 
erziehungswissenschaftliche Grundkenntnisse angeschlossen wird. Zur weiteren Differenzierung ihres 
erziehungswissenschaftlichen Reflexionshorizonts verfügen die Studierenden über Kenntnisse der Theo-
rie und Geschichte der Bildung und ihrer Institutionen. Sie verstehen es, pädagogische Begriffe in histori-
scher und systematischer Perspektive theoretisch zu erschließen, beurteilen Reichweite und Grenzen 
unterschiedlicher (z.B. sozialwissenschaftlicher und historiographischer) Erklärungsansätze für Prozesse 
der Erziehung und der Bildung und kennen traditionelle und zeitgenössische bildungs- und gesell-
schaftswissenschaftliche Theorierichtungen und können diese im Hinblick auf ihre künftige berufliche 
Tätigkeit reflektieren. 

Die Studierenden sind zu analytischen und interpretativen Schlussfolgerungen und Wertungen fähig, 
können problemorientiert Denken und Urteilen sowie dabei soziale und ethische Implikationen berück-
sichtigen. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden können ein Seminar zu verschiedenen Themen innerhalb des Moduls auswählen.  

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
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8 

Prüfungsleistungen: 
 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. 
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Hausarbeit (H) oder  
mündliche Prüfung (M) 

H: ca. 15 Seiten 
M: 30 min 

100% 

 

  

9 
Studienleistungen: 
 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
---  

 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 

6/20 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

Bildungswissenschaften im Master of Education für die Lehrämter Gym/Ges (mit abweichend 7 LP) und 
HRGe (mit abweichend 9 LP) sowie Master of Arts Erziehungswissenschaft 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Friedhelm Brüggen 
Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissen-
schaft 

   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte. Das Modul kann in einem oder zwei Semestern absolviert werden. Es ist 
auch möglich, das Modul im 1., 2. und/oder 3. Semester zu studieren. 
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Modultitel deutsch:  Forschendes Lernen 

Modultitel englisch: Student Research Projects 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im 
Master of Education für das Lehramt an Grundschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  FOL Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

4. 

LP: 
6 

Workload (h): 
180 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. S 
Planung und Durchführung empi-
rischer Studien im schulischen 
Kontext (Grundkurs A) 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h 

(2 SWS) 
60 

2. S 
Daten analysieren und präsentie-
ren (Grundkurs B) 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h 

(2 SWS) 
60 

 

4 

Lehrinhalte: 
Die Studierenden werden in dem Modul dabei unterstützt, inhaltliche Themen unter dem Fokus von Diag-
nostik, Förderung und Beratung an Grundschulen in praxistaugliche kleine Forschungsprojekte zu über-
führen. Basisfragen der Planung und Durchführung von empirischen, erziehungswissenschaftlichen Un-
tersuchungen im schulischen Kontext werden thematisiert. Quantitative und/oder qualitative Verfahren 
zur Gewinnung und Auswertung empirischen Datenmaterials werden erarbeitet und grundlegende Kennt-
nisse über Präsentations- und Berichtsformen vermittelt. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden sind in der Lage, theoriegeleitet Forschungsfragen zu formulieren, ein entsprechendes 
Untersuchungsdesign zu entwickeln sowie eine eigene Untersuchung im Handlungsfeld der Grundschule 
durchzuführen. Sie beherrschen Basismethoden der Daten-/Informationserhebung,  
-aufbereitung und -analyse. Sie können die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit sachangemessen interpre-
tieren, in ihrer Aussagekraft einordnen und praxisrelevante Schlussfolgerungen für den schulischen Kon-
text ableiten. Sie können Forschungsverfahren unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Richtungen 
zuordnen und auf ihren heuristischen Wert einschätzen. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden können aus mehreren Seminaren zu den genannten Themen innerhalb des Moduls 
wählen.  

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
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8 

Prüfungsleistungen: 
 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

schriftliche (Projekt-) Präsentation: die eigenständig 
durchgeführte Forschungsarbeit und deren Ergebnisse 
werden vorgestellt. 

P: ca. 10 Seiten 
100% 

 

 
 
 
 

9 
Studienleistungen: 
 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
---   

 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 

6/20 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Master of Education für das Lehramt HRGe (mit abweichend 9 LP) 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

LfbA FOL 
Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissen-
schaft 

   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte. Das Modul kann in einem oder zwei Semestern absolviert werden. Es ist 
auch möglich, das Modul im 1., 2. und/oder 3. Semester zu studieren. 
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Modultitel deutsch:  Philosophicum elementare 

Modultitel englisch: Philosophicum elementare 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im Master of Education  
für das Lehramt an Grundschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  PHE Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem.  

empf. 
Fachsem.: 

4. FS 

LP: 
6 

Workload (h): 
180 h 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V Einführungsvorlesung/Grundkurs [x] P   [  ] WP 3 
30 h 

(2 SWS)  
60  

2. S Seminar [x] P  [  ] WP 3 
30 h 

(2 SWS) 
60 

 

4 

Lehrinhalte: 
Die Studierenden werden in diesem Modul anhand einer philosophischen Disziplin in elementare und 
zentrale Fragestellungen der Philosophie sowie in philosophische Methoden eingeführt. Die Einführungs-
vorlesung bzw. der Grundkurs Nr. 1 dient der Vermittlung von Überblickskenntnissen, das Seminar Nr. 2 
vertieft deren Inhalte bzw. vermittelt Methodenkenntnisse. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Studierende werden eingeführt in elementare Fragen und Deutungsangebote der Philosophie, sofern 
diese für die Erweiterung ihrer bildungswissenschaftlichen Kompetenzen wichtig sind. Sie setzen sich mit 
paradigmatischen Modellen und Konzeptionen auseinander und werden in ihrer Deutungskompetenz 
geschult. Sie lernen, die begriffliche und argumentative Struktur philosophischer Ansätze zu erschließen 
sowie ihre Prämissen offen zu legen und erwerben so analytische Kompetenz. Sie werden in die Lage 
versetzt, grundlegende philosophische Ansätze und Modelle auf aktuelle Probleme zu beziehen und sich 
kritisch mit ihnen aus einander zu setzen; so erwerben sie Orientierungs- sowie Reflexions- und Urteils-
kompetenz. Durch die Argumentation im Seminar und die aktive Auseinandersetzung mit den jeweiligen 
Deutungsangeboten wird die diskursive und argumentative Kompetenz der Studierenden geschult. Das 
Modul ermöglicht, kritisch-hermeneutische, analytische, argumentative und kommunikative Kompeten-
zen zu fördern, die für den Lehrberuf grundlegend sind.  

    

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden wählen aus verschiedenen Angeboten eine Einführungsvorlesung bzw. einen Grund-
kurs, der diesem Modul zugeordnet sind. Zu dieser Veranstaltung wird aus verschiedenen Seminar-
Angeboten des Moduls ein vertiefendes Begleitseminar gewählt. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   

 
 

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Hausarbeit (H) oder mündliche Prüfung (M); thematisch 
angelehnt an das Seminar Nr. 2. 

H: ca. 15 Seiten 
M: 25 min 

100 % 
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9 

Studienleistungen: 
 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
Klausur (zu Nr. 1, Einführungsvorlesung oder Grundkurs) 45 min 

 

 

10 

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Voraussetzung für die Erbringung der Prüfungsleistung ist die aktive Mitwirkung an den zum Modul gehö-
renden Lehrveranstaltungen. 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Studien- und Prüfungsleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 
6/20 

  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 

Anwesenheit: 
Das Seminar dient dem Erwerb von Diskurskompetenzen, die nicht im Selbststudium erworben werden 
können; hier besteht daher Anwesenheitspflicht. Die Studierenden dürfen in max. 2 Veranstaltungen 
fehlen, andernfalls besteht kein Prüfungsanspruch. 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Die Veranstaltungen des Moduls werden auch in den Bildungswissenschaften im Master of Education für 
die Lehrämter GymGes, BK und HRGes angeboten. 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Klaus Blesenkemper Fachbereich 08 - Geschichte/Philosophie  
   

16 
Sonstiges: 
Das Modul kann auch in zwei Semestern und in einem anderen als dem 4. Fachsemester absolviert wer-
den. 
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Modultitel deutsch: Masterarbeit 

Modultitel englisch: Master-Thesis 

Studiengang: Bildungswissenschaften im Master of Education 
für das Lehramt an Grundschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  MT Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul 
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

4. 

LP: 
18 

Workload (h): 
540 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1.  Masterarbeit [x] P   [  ] WP 18  540 
 

4 

Lehrinhalte: 
Diese Masterarbeit soll zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, eine eingegrenzte wissenschaftli-
che Fragestellung aus den Bildungswissenschaften selbstständig adäquat zu bearbeiten und den Bear-
beitungsprozess entsprechend den Anforderungen an wissenschaftliches Arbeiten zu dokumentieren 
und auszuwerten. Die Aufgabenstellung für die Masterarbeit kann aus folgenden Fächern entwickelt wer-
den: 

- Erziehungswissenschaft 
- Psychologie 
- Philosophie 

Das Thema der Masterarbeit wird aus einem der studierten Module entwickelt.  
  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden sind in der Lage, im Rahmen ihrer Masterarbeit eine der vermittelten Methoden bei der 
Bearbeitung einer wissenschaftlichen Fragestellung themenbezogen und reflektiert einzusetzen. 
Durch eine erfolgreich absolvierte Masterarbeit zeigt die/der Studierende die Fähigkeit zur selbstständi-
gen wissenschaftlichen Problembearbeitung, zur Einhaltung der Regeln der in diesem Bereich geltenden 
wissenschaftlichen Methodik, zur Reflexion und kritischen Bewertung der erarbeiteten Ergebnisse. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden wählen in Abstimmung mit ihrem Betreuer der Masterarbeit ein Thema. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
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8 

Prüfungsleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  

Umfang 
Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Masterarbeit ca. 60 Seiten 100% 
 

  

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
---  

 

 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

18/120 – im gesamten Masterstudium 
  

12 

Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 
Vor Beginn der Anfertigung der Masterarbeit müssen die bildungswissenschaftliche Methodenausbil-
dung im Rahmen des Praxissemesters sowie ein weiteres bildungswissenschaftliches Modul absolviert 
worden sein. 

  

13 
Anwesenheit: 

---  
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften in den Masterstudiengängen für die Lehrämter HRGe, BK oder Gym/Ges 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Alle Prüferinnen und Prüfer Fachbereiche 06 und 07 
   

16 
Sonstiges: 
Es ist auch möglich, die Masterarbeit im 3. Fachsemester anzufertigen, wenn alle übrigen Bedingungen 
erfüllt sind. 
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Ordnung für die Prüfungen  

des bildungswissenschaftlichen Studiums 

zur Rahmenordnung für die Prüfungen 

im Studium für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen 

mit dem Abschluss „Master of Education“ 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 21.02.2014 
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Ordnung für die Prüfungen des bildungswissenschaftlichen Studiums zur 
Rahmenordnung für die Prüfungen im Studium für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamt-

schulen mit dem Abschluss „Master of Education“ 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 21.02.2014 
 
 

Aufgrund von § 1 Abs. 1 Satz 3 der Rahmenordnung für die Prüfungen im Studium für das Lehramt an 
Haupt-, Real- und Gesamtschulen mit dem Abschluss „Master of Education“ an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität vom 06. Juni 2011 (AB Uni 2011/13, S. 909 ff.), zuletzt geändert durch die Vierte 
Änderungsordnung vom 10. Februar 2014 (AB Uni 2014/05, S. 263 f.), hat die Westfälische Wilhelms-
Universität folgende Ordnung erlassen: 
 
 

§ 1 
Studieninhalt (Module) 

(1) Das bildungswissenschaftliche Studium für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen mit 
dem Abschluss „Master of Education“ umfasst nach näherer Bestimmung durch die als Anhang 
beigefügten Modulbeschreibungen folgende Pflichtmodule: 

1. Unterricht als Lehr-, Lern- und Interaktionsprozess (10 LP) 
2. Sonderpädagogik (10 LP) 

 
(2) 1Zudem umfasst das bildungswissenschaftliche Studium folgende Wahlpflichtmodule: 

1. Entwicklungs-, Lern- und Sozialisationsprozesse (10 LP) 
2. Lernen, Entwicklung und Soziale Prozesse – Forschung/Anwendung (10 LP) 
3. Theorie und Geschichte der Erziehung und Bildung (9 LP) 
4. Forschendes Lernen (9 LP) 
5. Philosophicum elementare (10 LP) 

2Es muss ein Wahlpflichtmodul im Umfang von 10 LP und ein Wahlpflichtmodul im Umfang von 9 
LP erfolgreich abgeschlossen werden. 3Mit der verbindlichen Anmeldung zur ersten Studien- oder 
Prüfungsleistung innerhalb eines Wahlpflichtmoduls ist die Wahl dieses Moduls verbindlich er-
folgt. 4Es ist allerdings auf Antrag beim Prüfungsamt einmalig möglich, ein Wahlpflichtmodul vor 
Anmeldung zur ersten Prüfungsleistung zu wechseln. 5Bereits erbrachte Leistungen können im 
Einzelfall anerkannt werden. 6Die Masterarbeit kann im bildungswissenschaftlichen Studium ge-
schrieben werden. 
 

(3) Die Modulbeschreibungen im Anhang sind Bestandteil dieser Prüfungsordnung. 
 
 

§ 2 
Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Den Studierenden stehen für das Bestehen jeder Prüfungsleistung drei Versuche zur Verfügung. 
2Die Masterarbeit kann einmal wiederholt werden. 3Wiederholungsversuche können nicht zum 
Zwecke der Notenverbesserung verwendet werden. 
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(2) Gemäß § 14 Abs. 5 der Rahmenordnung wird der Anteil an Prüfungsleistungen, die unter unver-

gleichbaren Notensystemen erbracht worden sind und für Prüfungsleistungen im bildungswis-
senschaftlichen Studium nach dieser Prüfungsordnung angerechnet werden können, auf 10 LP 
der nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Prüfungsleistungen begrenzt. 

 
(3) Studienleistungen werden nicht benotet. 
 
(4) Mindestens eine Prüfungsleistung muss in Form einer mündlichen Prüfung erbracht werden. 
 
 

§ 3 
Masterarbeit 

(1) 1Sofern die Masterarbeit im bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben wird, wird das 
Thema erst ausgegeben, wenn die bildungswissenschaftliche Methodenausbildung im Rahmen 
des Praxissemesters und ein weiteres bildungswissenschaftliches Modul erfolgreich abgeschlos-
sen worden sind. 2Dies muss von der betreuenden Lehrperson geprüft werden. 

 
(2) 1Eine Masterarbeit in den Bildungswissenschaften wird studienbegleitend abgelegt. 2Die Bearbei-

tungsfrist beträgt sechs Monate. 
 
 

§ 4 
Antwortwahlverfahren (Multiple Choice) 

(1) ¹Klausuren können ganz oder teilweise im Multiple-Choice-Verfahren abgeprüft werden. ²Die Prü-
fungsaufgaben müssen auf die für das Modul erforderlichen Kenntnisse abgestellt sein und zu-
verlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. 3Bei der Erstellung der Prüfungsaufgaben ist festzu-
legen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Die Prüfungsaufgaben sind vor der 
Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf zu prüfen, ob sie in angemessenem Umfang den in 
der Modulbeschreibung geforderten Kenntnissen und Kompetenzen entsprechen. 5Ergibt diese 
Prüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben Anforderungen stellen, die die in der Modulbeschrei-
bung geforderten Kenntnisse und Kompetenzen übersteigen, so sind diese Aufgaben so zu be-
rücksichtigen, dass kein Prüfling benachteiligt wird. 

 
(2) Eine Klausur, die vollständig im Multiple-Choice-Verfahren abgelegt wird, ist bestanden, wenn 

der Prüfling mindestens 50 % der maximal erreichbaren Punktezahl erreicht hat oder wenn die 
Zahl der vom Prüfling erreichten Punkte die Durchschnittspunktzahl in der betreffenden Prüfung 
nicht um mehr als 5 % unterschreitet. 
 

(3) ¹Für Klausuren, die nur teilweise im Multiple-Choice-Verfahren durchgeführt werden, gelten die 
oben aufgeführten Bedingungen analog. ²Die Gesamtnote wird aus dem gewogenen arithmeti-
schen Mittel des im Multiple-Choice-Verfahren absolvierten Prüfungsteils und Prüfungsteilen, die 
andere Verfahren verwenden, gebildet. 
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§ 5 

Inkrafttreten 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

 
(2) Diese Prüfungsordnung findet Anwendung für alle Studierenden, die seit dem Sommersemester 

2014 im Masterstudiengang für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen an der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität immatrikuliert sind. 

 
 

 
 

 

 

 

Ausgefertigt auf Grund der Beschlüsse des Fachbereichsrates des Fachbereichs Erziehungswissen-
schaft und Sozialwissenschaften (Fachbereich 06) vom 15.01.2014, des Fachbereichsrates des Fach-
bereichs Psychologie und Sportwissenschaft (Fachbereich 07) vom 29.01.2014 sowie des Fachbe-
reichsrats des Fachbereichs Geschichte/Philosophie (Fachbereich 08) vom 03.02.2014. 
 
Münster, den 21.02.2014 Die Rektorin 

  
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die 
Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie Bekanntmachungen von Sat-
zungen vom 08.02.1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 23.12.1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkün-
det. 
 
Münster, den 21.02.2014 Die Rektorin 

 
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Anhang: Modulbeschreibungen 
 
 
 
 
 

Modultitel deutsch:   Unterricht als Lehr-, Lern- und Interaktionsprozess  

Modultitel englisch:  Classroom Teaching 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im Master of Education  
für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  ULI Status:  [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

1.-2. 

LP: 
10 

Workload (h): 
300 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V 
Einführung in Unterricht als Lehr-, 
Lern- und Interaktionsprozess 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 

2. S 
Thematische Lehrveranstaltung zu 
Didaktik und Methodik 

[x] P   [  ] WP 5 
30 h  

(2 SWS) 
120 

3.  S 
Thematische Lehrveranstaltung zur 
pädagogischen Diagnostik 

[x] P   [  ] WP 2 
30 h 

(2 SWS) 
30  

 

4 

Lehrinhalte: 
Wesentliche Inhalte dieses Moduls beziehen sich auf Konzepte der Allgemeinen Didaktik sowie auf 
Modelle und Ergebnisse der empirischen Unterrichtsforschung, auf die Planung von Lehr-, Lern- und 
Interaktionsprozessen und auf Auswertung der Ergebnisse für das eigene berufliche Handeln (Unter-
richtsentwicklung). Grundlagen der Diagnose und Förderung von Schülern mit unterschiedlichen Lern-
voraussetzungen und -bedürfnissen sowie der produktive Umgang mit unterschiedlichen Formen von 
Heterogenität bilden ebenfalls einen zentralen Inhalt. Gegenstand sind auch Fragen der Lernentwick-
lung und Leistungsbeurteilung sowie der Konfliktbewältigung im Unterricht. Schulformspezifische Be-
lange finden angemessene Berücksichtigung. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden  

- können über Inhalte, Strukturen und Probleme didaktischen Handelns und didaktischer Theorien 
reflektieren und curriculare Entscheidungen begründen und 

- erwerben planerische und organisatorische Fähigkeiten in Hinsicht auf das unterrichtliche Hand-
lungsfeld, 

- sind mit den Grundlagen der Diagnose und Förderung vertraut und kennen Möglichkeiten und 
Probleme der Beurteilung von Schülerleistungen, 

- können spezifische Verfahren der pädagogischen Diagnostik im Bereich der Identifikation von 
Lernschwierigkeiten und der Ermittlung von Begabung (bzw. Begabungsschwerpunkten) situati-
onsgerecht beurteilen und anwenden, 

- kennen Verfahren der Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts, 
- können Reichweite, Grenzen und Anwendungsmöglichkeiten verschiedener didaktischer, me-

thodischer Ansätze und medialer Präsentationsformen kritisch bestimmen, 
- kennen Ansätze der Unterrichtsentwicklung auf der Ebene der Einzelschule und des Schulsys-

tems, 
- sind dazu in der Lage, empirische Forschung zu Unterrichtsprozessen zu verstehen und einzu-

ordnen und  
- können didaktische und unterrichtswissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden an Hand von 

Simulationen, Erfahrungsberichten und Fallbeispielen auf Praxisprobleme beziehen. 
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6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden können aus den thematischen Vorlesungen und Seminaren des Moduls wählen.  

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   

 

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
 

Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

schriftliche Präsentation (P) 
oder mündliche Prüfung (M) 

P: ca. 10 Seiten 
M: 30 min 

100% 

 

  

9 
Studienleistungen: 
 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
V: eine Studienleistung, z.B. Test  

 

 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungs- und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 

10/39 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Master of Education G, BK und Gym/Ges 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständige Fachbereiche: 

Prof. Dr. Ewald Terhart 
Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissen-
schaft 

   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte. Das Modul kann auch in einem oder über drei Semester gestreckt stu-
diert werden, wenn das Praxissemester dazwischen liegt. 
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Modultitel deutsch:  Sonderpädagogik 

Modultitel englisch: Special Needs Education 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im Master of Education  
Für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen (LABG 2009)   

 

1 Modulnummer:  SOP Status:  [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

2.-3. 

LP: 
10 

Workload (h): 
300 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbststudium (h) 

1. V 
Einführung in Theorien und Konzepte 
der Integrativen und Inklusiven Pä-
dagogik 

[x] P [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 

2. S 

Möglichkeiten der Diagnose von 
Schülerinnen und Schülern mit son-
derpädagogischem Förderbedarf 
bzw. Lernschwierigkeiten 

[x] P [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 

3. S 
Ansätze der Intervention und Förde-
rung im gemeinsamen Unterricht 

[x] P [  ] WP 4 
30 h  

(2 SWS)  
90 

 

4 

Lehrinhalte:  
Das Modul vermittelt einen Überblick über grundlegende Theorien und Konzepte der Integrativen und Inklusi-
ven Pädagogik. Die Studierenden lernen Möglichkeiten der Diagnose von Schülerinnen und Schülern mit son-
derpädagogischem Förderbedarf insbesondere in den Bereichen Lernen und emotional-soziale Entwicklung 
kennen. Darüber hinaus werden Ansätze sonderpädagogischer Intervention sowie der integrativen Förderung im 
„gemeinsamen Unterricht“ in Integrationsklassen sowie des Umgangs mit Heterogenität thematisiert.    

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden kennen grundlegende Theorien und Konzepte der Integrativen und Inklusiven Pädagogik.  
Die Studierenden kennen die theoretischen Grundlagen von Verfahren zur Diagnose von Schülerinnen und 
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen Lernen und emotional-soziale Entwick-
lung. Sie können die Verfahren beurteilen und sind in der Lage, ausgewählte Instrumente anzuwenden, die 
dabei gewonnenen Ergebnisse auszuwerten und im Hinblick auf deren Aussagegehalt kritisch zu reflektieren. 
Die Studierenden verfügen über grundlegendes Wissen über spezifische Möglichkeiten sonderpädagogischer 
Intervention sowie der integrativen Förderung im „gemeinsamen Unterricht“. Insbesondere sind die in der 
Lage, verschiedene Formen innerer Differenzierung in Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I individuell und 
lerngruppenbezogen zu reflektieren und auszuwählen. 
Die Studierenden sind mit den Möglichkeiten der individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit Lernschwierigkeiten vertraut und können individuelle Förder-
maßnahmen und Angebote für spezifische Schülergruppen konzipieren und kritisch reflektieren. Sie können 
spezifische Angebote des Förderunterrichts in Kooperation mit pädagogischen Fachkräften bewerten und 
entwickeln. 
Die Studierenden können aktuelle methodische und didaktische Fragestellungen des Themenbereichs referie-
ren und reflektieren. Die Studierenden sind dazu in der Lage, die Situation, Wahrnehmungsweise, und Hand-
lungsperspektive unterschiedlicher Adressatengruppen und Einzelpersonen zu verstehen und externe Bewer-
tungen zu analysieren und einzuordnen. 
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6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden können zwischen verschiedenen thematischen Vorlesungen und Seminaren innerhalb des 
Moduls wählen.  

 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
 

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

mündliche Prüfung (M) oder 
Hausarbeit in Form eines Entwurfs eines diagnostischen 
Gutachtens/Förderplanes (H) 

M: 30 min 
H: ca. 15 Seiten 

100 % 

 

  

9 

Studienleistungen: 
 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

S: eine Studienleistung (z.B. Beschreibung einer Situation/eines Falles)  

 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlos-
sen wurde, d.h. alle Prüfungs- und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 
10/39 

  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Das Modul kann im Master of Arts Erziehungswissenschaft und im Master of Education für das Lehramt G (mit 
abweichend 7 LP) studiert werden.  

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

LfbA Inklusive Bildung Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissenschaft 
   

16 

Sonstiges: 

Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachbereitung 
der Veranstaltungsinhalte. Das Modul kann auch in einem oder über drei Semester gestreckt studiert werden, 
wenn das Praxissemester dazwischen liegt. 
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Modultitel deutsch:  Entwicklungs-, Lern- und Sozialisationsprozesse  

Modultitel englisch: Development, Learning and Socialisation 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im Master of Education  
für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  ELS Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

3.-4. 

LP: 
10 

Workload (h): 
300 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V 
Unterricht und Lernen/ Determi-
nanten von Schulleistung 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h 

(2 SWS) 
60 

2. S 
Thematische Lehrveranstaltung 
zur Schule als Sozialisationsin-
stanz 

[x] P   [  ] WP 4 
30 h 

(2 SWS) 
90 

3. S 
Thematische Lehrveranstaltung 
zur außerschulischen Sozialisati-
on 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h 

(2 SWS) 
60 

 

4 

Lehrinhalte: 
Die Studierenden lernen, sich Lern-, Entwicklungs- und Sozialisationsprozesse von Kindern und Jugendli-
chen aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive zu erschließen. Lern-, Entwicklungs- und Sozia-
lisationsprozesse werden dabei einerseits als Bedingungen für schulische und unterrichtliche Erfah-
rungs- und Bildungsprozesse betrachtet. Andererseits wird der Frage nachgegangen, wie verschiedene 
Sozialisationsinstanzen, insbesondere Bildungsinstitutionen, ihrerseits auf die Entwicklungs- und Bil-
dungsprozesse wirken (empirische Bestandsaufnahme) und wirken sollten (normativ-reflektierende Be-
trachtung). Die erziehungswissenschaftliche Perspektive umfasst darüber hinaus die Betrachtung von 
Handlungsperspektiven und Interventionsmöglichkeiten um die institutionelle Förderung sozialer Un-
gleichheit zu reduzieren beziehungsweise zu vermeiden. Zentrale Themen des Moduls sind: 

- Sozialisation und Entwicklung in modernen und traditionalen Gesellschaften 
- Sozialisation durch die Schule, die Entstehung institutioneller Lern- und Entwicklungsmilieus 
- Funktionen der Schule, Fragen der Bildungsgerechtigkeit 
- Pädagogischer Umgang mit Heterogenität und Ungleichheit 
- Differenzierungen nach Geschlecht, Sprache, ethnischer und sozialer Herkunft 
- Identitätsentwicklung und Lebenslauf 
- Individualisierung und Standardisierung. 

 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden sind in der Lage 
- familiäre und institutionelle Voraussetzungen von gelingenden Bildungsprozessen im Kindes- 

und Jugendalter zu analysieren, 
- die Funktion von Sozialisationsinstanzen, Bildungsinstitutionen und strukturellen Merkmalen 

des Bildungssystems hierbei kritisch zu hinterfragen, 
- entwicklungstheoretische Ansätze darzustellen und ihre Konsequenzen für die Analyse und Ge-

staltung des Lernens im Jugendalter zu beurteilen, 
- die Bedeutung der Peer-Sozialisation für das schulische Lernen zu erkennen und daraus Schluss-

folgerungen für die Gestaltung von Lernangeboten zu ziehen, 
- Schlussfolgerungen für die Gestaltung der verschiedenen Ebene des Bildungssystems zu be-

gründen und  
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- pädagogische Prozesse im Unterricht im Hinblick auf einen adäquaten Umgang mit Heterogenität 
und Ungleichheit zu analysieren und Gestaltungsmöglichkeiten vorzuschlagen und 

- Forschungsbefunde sowie Erklärungsansätze theoretisch, geschichtlich und kategorial einzu-
ordnen und zu konkretisieren sowie ihren Stellenwert im interdisziplinären und internationalen 
Diskurs zu bestimmen. 

  

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden können zwischen verschiedenen Vorlesungen und Seminaren innerhalb des Moduls 
wählen.  

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   

  

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Hausarbeit (H) oder  
oder mündliche Prüfung (M)  

H: ca. 15 Seiten 
M: 30 min 

100% 

 

  

9 
Studienleistungen: 
 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
S: eine Studienleistung, z.B. Referat mit Thesenpapier  

 

 
 

 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungs- und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 

10/39 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Master of Education für das Lehramt Gym/Ges (abweichend mit 7 LP) und für 
das Lehramt G (abweichend mit 6 LP) 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Martin Bonsen 
Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissen-
schaft 

   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte. Das Modul kann auch in einem oder über drei Semester gestreckt stu-
diert werden, wenn das Praxissemester dazwischen liegt.  
Das Modul kann auch im 1. und/oder 2. Semester absolviert werden.   
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Modultitel deutsch:  Lernen, Entwicklung und Soziale Prozesse – Forschung/Anwendung 

Modultitel englisch: Learning, Development and Social Processes – Research/Transfer 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im Master of Education  
für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  LES-FA Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

empf.  
Fachsem.: 

3.-4. 

LP: 
10 

Workload (h): 
300 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V 
Ausgewählte Themen der Pädago-
gischen Psychologie 

[x] P   [  ] WP 4 
30 h  

(2 SWS) 
90 

2. S 
Ausgewählte Themen der Pädago-
gischen Psychologie 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 

3. S 
Ausgewählte Themen der Pädago-
gischen Psychologie 

[x] P [  ] WP 3 
30 h 

(2 SWS) 
60 

 

4 

Lehrinhalte: 
Den Studierenden werden forschungs- und (schul-) anwendungsbezogene Themen in den Bereichen Ler-
nen (Lernen von Verhalten, kognitive Lehr-Lernprozesse, Motivation und Emotion), Entwicklung im Kin-
desalter (Entwicklung von Lernen, Gedächtnis, Denken, Motivation und Emotion) und Soziale Prozesse 
(Interaktion und Kommunikation beim Lernen und Lehren) vermittelt. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden … 

- haben einen grundlegenden Überblick sowie vertieftes Wissen über verschiedene psychische 
Funktionen (z.B. Wissenserwerb, Kognition, Motivation, Emotion, Selbstregulation, die Entwick-
lung psychischer Funktionen im Jugendalter, Interventionsmaßnahmen zur Förderung von Lehr-
Lernprozessen oder über die Dynamik sozialer Prozesse im Unterricht und deren Beeinflussbar-
keit in der Führung von Schulklassen) 

- kennen in diesen Bereichen Forschungsfragestellungen im Kontext von Lehr-Lernprozessen 
- kennen grundlegende Forschungsparadigmen und -methoden und können ihre Möglichkeiten 

und Grenzen kritisch reflektieren 
- können psychologische (auch empirische) Fachliteratur verstehen, interpretieren und kritisch re-

flektieren 
Insbesondere in den Seminaren wird Gelegenheit zur Erfahrung selbstregulierter Lernprozesse sowie zur 
Vertiefung von Präsentations- und fachlicher Reflexionsfähigkeit gegeben. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die dem Modul zugeordneten Lehrveranstaltungen vertiefen jeweils einen oder mehrere Themenbereiche. 
Die Studierenden können eine Vorlesung und zwei Seminare des Moduls auswählen.  

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
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8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Mündliche Prüfung (M)  
oder Klausur (K) 

M: 25 min  
K: 90 min 

100% 

 

  

9 

Studienleistungen: 
 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
V: eine Studienleistung, z.B. Test  

 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungs- und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 

10/39 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Master of Education für das Lehramt G (mit abweichend 6 LP) oder Lehramt 
Gym/Ges (mit abweichend 7 LP) 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Dr. Ute-Regina Roeder 
Fachbereich 07 – Institut für Psychologie in Bildung 
und Erziehung 

   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte. Das Modul kann in einem oder zwei Semestern absolviert werden. Es ist 
auch möglich, das Modul im 1. und/oder 2. Semester zu studieren. 
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Modultitel deutsch:  Theorie und Geschichte der Erziehung und der Bildung 

Modultitel englisch: Theory and History of Education 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im Master of Education  
für das Lehramt an Haupt- und Realschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  TEB Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

3.-4. 

LP: 
9 

Workload (h): 
270 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V 
Theorie und Geschichte der Erzie-
hung und Bildung 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 

2. S 
Seminar zur Theorie der Erziehung 
und Bildung 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 

3. S 
Seminar zur historischen Bil-
dungsforschung 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h 

(2 SWS) 
60 

 

4 

Lehrinhalte: 

Wesentliche Inhalte dieses Moduls beziehen sich auf Theorie und Philosophie der Bildung, Geschichte 
der Erziehung und Bildung und ihrer Institutionen, auf die historisch-kulturelle Entwicklung von Kindheit, 
Jugend und des Generationsverhältnisses, auf die Geschichte des Bildungswesens und der Bildungspoli-
tik, auf Probleme und Aufgaben pädagogischer Historiographie sowie auf den Zusammenhang und die 
Differenz von Bildung, Wissenschaft und Kritik. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Ziele des Moduls sind der Erwerb und die Vertiefung von Kenntnissen über Bildung, Erziehung und Unter-
richt in historischer und systematischer Perspektive, wobei an bereits im Bachelor-Studium erworbene 
erziehungswissenschaftliche Grundkenntnisse angeschlossen wird. Zur weiteren Differenzierung ihres 
erziehungswissenschaftlichen Reflexionshorizonts verfügen die Studierenden über Kenntnisse der Theo-
rie und Geschichte der Bildung und ihrer Institutionen. Sie verstehen es, pädagogische Begriffe in histori-
scher und systematischer Perspektive theoretisch zu erschließen, beurteilen Reichweite und Grenzen 
unterschiedlicher (z.B. sozialwissenschaftlicher und historiographischer) Erklärungsansätze für Prozesse 
der Erziehung und der Bildung und kennen traditionelle und zeitgenössische bildungs- und gesell-
schaftswissenschaftliche Theorierichtungen und können diese im Hinblick auf ihre künftige berufliche 
Tätigkeit reflektieren. Die Studierenden können Wechselwirkungen und Zusammenhänge zwischen der 
Alltags- und Sozialgeschichte der Erziehung und Bildung mit bildungs- und erziehungstheoretischen 
Deutungsmustern sowie pädagogischen Konzeptionen anhand ausgewählter Epochen erkennen und 
analysieren. 
Die Studierenden sind zu analytischen und interpretativen Schlussfolgerungen und Wertungen fähig, 
können problemorientiert Denken und Urteilen sowie dabei soziale und ethische Implikationen berück-
sichtigen. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden können ein Seminar zu verschiedenen Themen innerhalb des Moduls auswählen. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
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8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Hausarbeit (H)  
oder mündliche Prüfung (M) 

H: ca. 15 Seiten 
M: 30 min 

100% 

 

  

9 

Studienleistungen: 
 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
S: eine Studienleistung, z.B. Kurzvortrag oder Essay  

 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungs- und Studienleistungen bestanden wurden.  

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 

9/39 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Master of Education Gym/Ges und G sowie Master of Arts Erziehungswissen-
schaft (mit abweichender Leistungspunktezahl). 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Friedhelm Brüggen 
Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissen-
schaft 

   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte. Das Modul kann in einem oder zwei Semestern absolviert werden. Es ist 
auch möglich, das Modul im 1. und/oder 2. Semester zu studieren. 
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Modultitel deutsch:  Forschendes Lernen 

Modultitel englisch: Student Research Projects 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im Master of Education  
für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  FOL Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

3.-4. 

LP: 
9 

Workload (h): 
270 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. S 
Planung und Durchführung empi-
rischer Studien im schulischen 
Kontext (Grundkurs A) 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h 

(2 SWS) 
60 

2. S 
Daten analysieren und präsentie-
ren (Grundkurs B) 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h 

(2 SWS) 
60 

3. S 
Vertiefungsseminar zur Daten-
auswertung und -interpretation 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h 

(2 SWS) 
60 

 

4 

Lehrinhalte: 
Die Studierenden werden in dem Modul dabei unterstützt, inhaltliche Themen unter dem Fokus von Diag-
nostik, Förderung und Beratung an Haupt-, Real- und Gesamtschulen in praxistaugliche kleine For-
schungsprojekte zu überführen. Basisfragen der Planung und Durchführung von empirischen, erzie-
hungswissenschaftlichen Untersuchungen im schulischen Kontext werden thematisiert. Quantitative 
und/oder qualitative Verfahren zur Gewinnung und Auswertung empirischen Datenmaterials werden er-
arbeitet und grundlegende Kenntnisse über Präsentations- und Berichtsformen vermittelt. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden sind in der Lage, theoriegeleitet Forschungsfragen zu formulieren, ein entsprechendes 
Untersuchungsdesign zu entwickeln sowie eine eigene Untersuchung im Handlungsfeld der Grundschule 
durchzuführen. Sie beherrschen Basismethoden der Daten-/Informationserhebung,  
-aufbereitung und -analyse. Entsprechend der Forschungsfrage können die Studierenden die geeignete 
Methode auswählen. Sie können die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit sachangemessen interpretieren, 
in ihrer Aussagekraft einordnen und praxisrelevante Schlussfolgerungen für den schulischen Kontext 
ableiten. Sie können Forschungsverfahren unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Richtungen 
zuordnen und auf ihren heuristischen Wert einschätzen. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden können aus den drei oben genannten Themenbereichen innerhalb des Moduls jeweils 
ein Seminar auswählen. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
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8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Schriftliche Präsentation einer eigenständig durchge-
führten Forschungsarbeit und deren Ergebnisse 

ca. 12 Seiten 100 % 

 

 
 
 
 

9 

Studienleistungen: 
 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
---   

 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 

9/39 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

keine 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Master of Education für das Lehramt an Grundschulen (mit abweichend 6 LP) 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

LfbA FOL 
Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissen-
schaft 

   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte. Das Modul kann auch in einem Semester studiert werden und es ist mög-
lich, es im 1. und/oder 2. Semester zu absolvieren. 

 
  

593



Modultitel deutsch:  Philosophicum elementare 

Modultitel englisch: Philosophicum elementare 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im Master of Education  
für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  PHE Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem.  

empf. 
Fachsem.: 

4. FS 

LP: 
10 

Workload (h): 
270 h 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V Einführungsvorlesung/Grundkurs [x] P   [  ] WP 3 
30 h 

(2 SWS)  
60  

2. S Seminar [x] P   [  ] WP 4 
30 h 

(2 SWS) 
90  

3. S Seminar [x] P [  ] WP 3 
30 h 

(2 SWS) 
60 

 

4 

Lehrinhalte: 
Die Studierenden werden in diesem Modul anhand einer philosophischen Disziplin in elementare und 
zentrale Fragestellungen der Philosophie sowie in philosophische Methoden eingeführt. Die Einführungs-
vorlesung bzw. der Grundkurs Nr. 1 dient der Vermittlung von Überblickskenntnissen, das Seminar Nr. 2 
vertieft deren Inhalte bzw. vermittelt Methodenkenntnisse. Die Veranstaltung Nr. 3 dient der Erweiterung 
des philosophischen Spektrums, das durch die beiden Veranstaltungen Nr. 1 und 2 eröffnet wird. (Es 
kann zum Beispiel ein anthropologisches Spektrum durch ein religionsphilosophisches, ein ar-
gumentationstheoretisches Spektrum durch die Einführung in eine bestimmte Disziplin oder ein wissen-
schaftsphilosophisches Spektrum durch erkenntnistheoretische Kenntnisse erweitert werden.) Die Stu-
dierende legen nach eigener Wahl Schwerpunkte innerhalb eines Wahlbereichs. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Studierende werden eingeführt in elementare Fragen und Deutungsangebote der Philosophie, sofern 
diese für die Erweiterung ihrer bildungswissenschaftlichen Kompetenzen wichtig sind. Sie setzen sich mit 
paradigmatischen Modellen und Konzeptionen auseinander und werden in ihrer Deutungskompetenz 
geschult. Sie lernen, die begriffliche und argumentative Struktur philosophischer Ansätze zu erschließen 
sowie ihre Prämissen offen zu legen und erwerben so analytische Kompetenz. Sie werden in die Lage 
versetzt, grundlegende philosophische Ansätze und Modelle auf aktuelle Probleme zu beziehen und sich 
kritisch mit ihnen aus einander zu setzen; so erwerben sie Orientierungs- sowie Reflexions- und Urteils-
kompetenz. Durch die Argumentation im Seminar und die aktive Auseinandersetzung mit den jeweiligen 
Deutungsangeboten wird die diskursive und argumentative Kompetenz der Studierenden geschult. Das 
Modul ermöglicht, kritisch-hermeneutische, analytische, argumentative und kommunikative Kompeten-
zen zu fördern, die für den Lehrberuf grundlegend sind.  

    

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden wählen aus verschiedenen Angeboten eine Einführungsvorlesung bzw. einen Grund-
kurs, der diesem Modul zugeordnet sind. Zu dieser Veranstaltung wird aus verschiedenen Seminar-
Angeboten des Moduls ein vertiefendes Begleitseminar gewählt. Außerdem wird aus verschiedenen An-
geboten eine das Spektrum erweiternde weitere Veranstaltung gewählt. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
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8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Hausarbeit (H) oder mündliche Prüfung (M); thematisch 
angelehnt an das Seminar Nr. 2. 

H: ca. 15 Seiten 
M: 25 min 
 

100 %  

 

  

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
Klausur (zu Nr. 1, Einführungsvorlesung oder Grundkurs) 45 min 

 

 

10 

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Voraussetzung für die Erbringung der Prüfungsleistung ist die aktive Mitwirkung an den zum Modul gehö-
renden Lehrveranstaltungen. 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Studien- und Prüfungsleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 

10/39 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 

Anwesenheit: 
Die Seminare dienen dem Erwerb von Diskurskompetenzen, die nicht im Selbststudium erworben werden 
können; hier besteht daher Anwesenheitspflicht. Die Studierenden dürfen in max. 2 Veranstaltungen 
fehlen, andernfalls besteht kein Prüfungsanspruch. 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Die Veranstaltungen des Moduls werden auch in den Bildungswissenschaften im Master of Education für 
die Lehrämter GymGes, BK und G angeboten. 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Klaus Blesenkemper Fachbereich 08 - Geschichte/Philosophie  
   

16 

Sonstiges: 
Das Modul ist nicht wählbar für Studierende des Unterrichtsfaches Praktische Philosophie. 
Das Modul kann auch in zwei Semestern und in einem anderen als dem 4. Fachsemester absolviert wer-
den. 
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Modultitel deutsch: Masterarbeit 

Modultitel englisch: Master-Thesis 

Studiengang: Bildungswissenschaften im Master of Education 
für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  MT Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

4. 

LP: 
18 

Workload (h): 
540 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1.  Masterarbeit [x] P   [  ] WP 18  540 
 

4 

Lehrinhalte: 
Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, eine eingegrenzte wissenschaftliche 
Fragestellung aus den Bildungswissenschaften selbstständig adäquat zu bearbeiten und den Bearbei-
tungsprozess entsprechend den Anforderungen an wissenschaftliches Arbeiten zu dokumentieren und 
auszuwerten. Die Aufgabenstellung für die Masterarbeit kann aus folgenden Fächern entwickelt werden: 

- Erziehungswissenschaft 
- Psychologie 
- Philosophie 

Das Thema der Masterarbeit wird aus einem der studierten Module entwickelt.  
  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden sind in der Lage, im Rahmen ihrer Masterarbeit eine der vermittelten Methoden bei der 
Bearbeitung einer wissenschaftlichen Fragestellung themenbezogen und reflektiert einzusetzen. 
Durch eine erfolgreich absolvierte Masterarbeit zeigt die/der Studierende die Fähigkeit zur selbstständi-
gen wissenschaftlichen Problembearbeitung, zur Einhaltung der Regeln der in diesem Bereich geltenden 
wissenschaftlichen Methodik, zur Reflexion und kritischen Bewertung der erarbeiteten Ergebnisse. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Für das Thema der Masterarbeit hat die/der Studierende ein Vorschlagsrecht. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
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8 

Prüfungsleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  

Umfang 
Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Masterarbeit ca. 60 Seiten 100% 
 

  

9 
Studienleistungen: 
 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
---  

 

 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

18/120 – im gesamten Masterstudium 
  

12 

Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 
Vor Beginn der Anfertigung der Masterarbeit müssen die bildungswissenschaftliche Methodenausbildung 
im Rahmen des Praxissemesters und ein weiteres bildungswissenschaftliches Modul absolviert worden 
sein. 

  

13 
Anwesenheit: 

---  
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften in den Masterstudiengängen für die Lehrämter G, BK oder Gym/Ges 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Alle Prüferinnen und Prüfer Fachbereiche 06, 07 der WWU 
   

16 
Sonstiges: 
Es ist auch möglich, die Masterarbeit früher als im 3. Semester anzufertigen, wenn alle anderen Voraus-
setzungen erfüllt sind.  
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Ordnung für die Prüfungen  

des bildungswissenschaftlichen Studiums 

zur Rahmenordnung für die Prüfungen 

im Studium für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

mit dem Abschluss „Master of Education“ 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 21.02.2014 

598



Ordnung für die Prüfungen des bildungswissenschaftlichen Studiums 
zur Rahmenordnung für die Prüfungen im Studium für das Lehramt an 

Gymnasien und Gesamtschulen mit dem Abschluss „Master of Education“ 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 21.02.2014 
 
 
Aufgrund von § 1 Abs. 1 Satz 3 der Rahmenordnung für die Prüfungen im Studium für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen mit dem Abschluss „Master of Education“ an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität vom 06. Juni 2011 (AB Uni 2011/13, S. 909 ff.), zuletzt geändert durch die Vierte 
Änderungsordnung vom 10. Februar 2014 (AB Uni 2014/05, S. 261 f.), hat die Westfälische Wilhelms-
Universität folgende Ordnung erlassen: 
 
 

§ 1 
Studieninhalt (Module) 

(1) Das bildungswissenschaftliche Studium für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen mit 
dem Abschluss „Master of Education“ umfasst nach näherer Bestimmung durch die als Anhang 
beigefügten Modulbeschreibungen folgendes Pflichtmodul: 

Unterricht als Lehr-, Lern- und Interaktionsprozess (7 LP) 
 

(2) 1Zudem umfasst das bildungswissenschaftliche Studium folgende Wahlpflichtmodule: 

1. Entwicklungs-, Lern- und Sozialisationsprozesse (7 LP) 
2. Lernen, Entwicklung und Soziale Prozesse (7 LP) 
3. Theorie und Geschichte der Erziehung und der Bildung (7 LP) 
4. Philosophicum Elementare (7 LP) 
5. Bildungsprozesse und gesellschaftlicher Wandel ( 7 LP) 
6. Lernen, Entwicklung und Soziale Prozesse - Forschung/Anwendung (7 LP) 

2Es muss ein Modul aus den Wahlpflichtmodulen 1. bis 3. und ein weiteres Modul aus den Wahl-
pflichtmodulen 4. bis 6. erfolgreich abgeschlossen werden. 3Mit der verbindlichen Anmeldung 
zur ersten Studien- oder Prüfungsleistung innerhalb eines Wahlpflichtmoduls ist die Wahl dieses 
Moduls verbindlich erfolgt. 4Es ist allerdings auf Antrag beim Prüfungsamt einmalig möglich, ein 
Wahlpflichtmodul vor Anmeldung zur ersten Prüfungsleistung zu wechseln. 5Bereits erbrachte 
Leistungen können im Einzelfall anerkannt werden. 6Die Masterarbeit kann im bildungswissen-
schaftlichen Studium geschrieben werden. 
 

(3) Die Modulbeschreibungen im Anhang sind Bestandteil dieser Prüfungsordnung. 
 
 

§ 2 
Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Den Studierenden stehen für das Bestehen jeder Prüfungsleistung drei Versuche zur Verfügung. 
2Die Masterarbeit kann einmal wiederholt werden. 3Wiederholungsversuche können nicht zum 
Zwecke der Notenverbesserung verwendet werden. 
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(2) Gemäß § 14 Abs. 5 der Rahmenordnung wird der Anteil an Prüfungsleistungen, die unter unver-

gleichbaren Notensystemen erbracht worden sind und für Prüfungsleistungen im bildungswis-
senschaftlichen Studium nach dieser Prüfungsordnung angerechnet werden können, auf 10 LP 
der nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Prüfungsleistungen begrenzt. 

 
(3) Studienleistungen werden nicht benotet. 
 
(4) Mindestens eine Prüfungsleistung muss in Form einer mündlichen Prüfung erbracht werden. 
 
 

§ 3 
Masterarbeit 

(1) 1Sofern die Masterarbeit im bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben wird, wird das 
Thema erst ausgegeben, wenn die bildungswissenschaftliche Methodenausbildung im Rahmen 
des Praxissemesters und ein weiteres bildungswissenschaftliches Modul erfolgreich abgeschlos-
sen worden sind. 2Dies muss von der betreuenden Lehrperson geprüft werden. 

 
(2) 1Eine Masterarbeit in den Bildungswissenschaften wird studienbegleitend abgelegt. 2Die Bearbei-

tungsfrist beträgt sechs Monate. 
 
 

§ 4 
Antwortwahlverfahren (Multiple Choice) 

(1) ¹Klausuren können ganz oder teilweise im Multiple-Choice-Verfahren abgeprüft werden. ²Die Prü-
fungsaufgaben müssen auf die für das Modul erforderlichen Kenntnisse abgestellt sein und zu-
verlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. 3Bei der Erstellung der Prüfungsaufgaben ist festzu-
legen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Die Prüfungsaufgaben sind vor der 
Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf zu prüfen, ob sie in angemessenem Umfang den in 
der Modulbeschreibung geforderten Kenntnissen und Kompetenzen entsprechen. 5Ergibt diese 
Prüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben Anforderungen stellen, die die in der Modulbeschrei-
bung geforderten Kenntnisse und Kompetenzen übersteigen, so sind diese Aufgaben so zu be-
rücksichtigen, dass kein Prüfling benachteiligt wird. 

 
(2) Eine Klausur, die vollständig im Multiple-Choice-Verfahren abgelegt wird, ist bestanden, wenn 

der Prüfling mindestens 50 % der maximal erreichbaren Punktezahl erreicht hat oder wenn die 
Zahl der vom Prüfling erreichten Punkte die Durchschnittspunktzahl in der betreffenden Prüfung 
nicht um mehr als 5 % unterschreitet. 

 
(3) ¹Für Klausuren, die nur teilweise im Multiple-Choice-Verfahren durchgeführt werden, gelten die 

oben aufgeführten Bedingungen analog. ²Die Gesamtnote wird aus dem gewogenen arithmeti-
schen Mittel des im Multiple-Choice-Verfahren absolvierten Prüfungsteils und Prüfungsteilen, die 
andere Verfahren verwenden, gebildet. 
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§ 5 

Inkrafttreten 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

 
(2) Diese Prüfungsordnung findet Anwendung für alle Studierenden, die seit dem Sommersemester 

2014 im Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität immatrikuliert sind. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Ausgefertigt auf Grund der Beschlüsse des Fachbereichsrates des Fachbereichs Erziehungswissen-
schaft und Sozialwissenschaften (Fachbereich 06) vom 15.01.2014, des Fachbereichsrates des Fachbe-
reichs Psychologie und Sportwissenschaft (Fachbereich 07) vom 29.01.2014 sowie des Fachbereichsra-
tes des Fachbereichs Geschichte/Philosophie (Fachbereich 08) vom 03.02.2014. 
 
Münster, den 21.02.2014 Die Rektorin 

  
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die 
Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie Bekanntmachungen von Sat-
zungen vom 08.02.1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 23.12.1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkün-
det. 
 
Münster, den 21.02.2014 Die Rektorin 

 
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Anhang: Modulbeschreibungen 
 
 
 
 
 

Modultitel deutsch:  Unterricht als Lehr-, Lern- und Interaktionsprozess  

Modultitel englisch: Classroom Teaching 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im Master of Education  
für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  ULI Status:  [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul 
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

1.-2. 

LP: 
7 

Workload (h): 
210 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V 
Einführung in Unterricht als Lehr-, 
Lern- und Interaktionsprozess 

[x] P   [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 

2. S 
Thematische Lehrveranstaltung zu 
Didaktik, Methodik und Diagnostik 

[x] P   [  ] WP 4 
30 h  

(2 SWS) 
90 

 

4 

Lehrinhalte: 
Wesentliche Inhalte dieses Moduls beziehen sich auf Konzepte der Allgemeinen Didaktik sowie auf Mo-
delle und Ergebnisse der empirischen Unterrichtsforschung, auf die Planung von Lehr-, Lern- und Interak-
tionsprozessen und auf Auswertung der Ergebnisse für das eigene berufliche Handeln (Unterrichtsent-
wicklung). Der produktive Umgang mit unterschiedlichen Formen von Heterogenität bildet ebenfalls einen 
zentralen Inhalt. Gegenstand sind auch Fragen der Lernentwicklung und Leistungsbeurteilung sowie der 
Konfliktbewältigung im Unterricht. Schulformspezifische Belange finden angemessene Berücksichtigung. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden  

- können über Inhalte, Strukturen und Probleme didaktischen Handelns und didaktischer Theorien 
reflektieren und curriculare Entscheidungen begründen und 

- erwerben planerische und organisatorische Fähigkeiten in Hinsicht auf das unterrichtliche Hand-
lungsfeld, 

- sind mit den Grundlagen der Diagnose und Förderung vertraut und kennen Möglichkeiten und 
Probleme der Beurteilung von Schülerleistungen, 

- kennen Verfahren der Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts, 
- können Reichweite, Grenzen und Anwendungsmöglichkeiten verschiedener didaktischer, me-

thodischer Ansätze und medialer Präsentationsformen kritisch bestimmen, 
- sind dazu in der Lage, empirische Forschung zu Unterrichtsprozessen zu verstehen und einzu-

ordnen und  
- können didaktische und unterrichtswissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden an Hand von 

Simulationen, Erfahrungsberichten und Fallbeispielen auf Praxisprobleme beziehen. 
    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden können aus den thematischen Vorlesungen und Seminaren des Moduls wählen.  

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   

 

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
 

Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

schriftliche Präsentation (P) 
oder mündliche Prüfung (M) 

P: ca. 10 Seiten 
M: 30 min 

100% 
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9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
V: eine Studienleistung, z.B. Test  

 

 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungs- und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 

7/21 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Master of Education für die Lehrämter HRGe, BK und G (ggf. mit abweichender 
Leistungspunktezahl) 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständige Fachbereiche: 

Prof. Dr. Ewald Terhart 
Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissen-
schaft 

   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte. Das Modul kann auch in einem oder über drei Semester gestreckt stu-
diert werden, wenn das Praxissemester dazwischen liegt. 
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Modultitel deutsch:  Entwicklungs-, Lern- und Sozialisationsprozesse 

Modultitel englisch: Development, Learning and Socialisation 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im Master of Education  
für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  ELS Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul 
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

2.+4. 

LP: 
7 

Workload (h): 
210 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V 
Unterricht und Lernen/ Determi-
nanten von Schulleistung 

[x] P   [  ] WP 2 
30 h 

(2 SWS) 
30 

2. S 

Thematische Lehrveranstaltung 
zum Zusammenhang von Entwick-
lung, Sozialisation und schuli-
schem Lernen 

[x] P   [  ] WP 5 
30 h 

(2 SWS) 
120 

 

4 

Lehrinhalte: 
Die Studierenden lernen, sich Lern-, Entwicklungs- und Sozialisationsprozesse von Kindern und Jugendli-
chen aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive zu erschließen. Lern-, Entwicklungs- und Sozia-
lisationsprozesse werden dabei einerseits als Bedingungen für schulische und unterrichtliche Erfah-
rungs- und Bildungsprozesse betrachtet. Andererseits wird der Frage nachgegangen, wie verschiedene 
Sozialisationsinstanzen, insbesondere Bildungsinstitutionen, ihrerseits auf die Entwicklungs- und Bil-
dungsprozesse wirken (empirische Bestandsaufnahme) und wirken sollten (normativ-reflektierende Be-
trachtung). Die erziehungswissenschaftliche Perspektive umfasst darüber hinaus die Betrachtung von 
Handlungsperspektiven und Interventionsmöglichkeiten um die institutionelle Förderung sozialer Un-
gleichheit zu reduzieren beziehungsweise zu vermeiden. Zentralen Themen des Moduls sind: 

- Sozialisation und Entwicklung in modernen Gesellschaften 
- Sozialisation durch die Schule, die Entstehung institutioneller Lern- und Entwicklungsmilieus 
- Funktionen der Schule, Fragen der Bildungsgerechtigkeit 
- Pädagogischer Umgang mit Heterogenität und Ungleichheit 

 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden sind in der Lage 
- familiäre und institutionelle Voraussetzungen von gelingenden Bildungsprozessen im Kindes- 

und Jugendalter zu analysieren, 
- die Funktion von Sozialisationsinstanzen, Bildungsinstitutionen und strukturellen Merkmalen 

des Bildungssystems hierbei kritisch zu hinterfragen, 
- Schlussfolgerungen für die Gestaltung der verschiedenen Ebenen des Bildungssystems zu be-

gründen,  
- pädagogische Prozesse im Unterricht im Hinblick auf einen adäquaten Umgang mit Heterogenität 

und Ungleichheit zu analysieren und Gestaltungsmöglichkeiten vorzuschlagen und 
- Forschungsbefunde sowie Erklärungsansätze theoretisch, geschichtlich und kategorial einzu-

ordnen und zu konkretisieren sowie ihren Stellenwert im interdisziplinären und internationalen 
Diskurs zu bestimmen. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Wahl der Vorlesung und des Seminars nach Maßgabe des Lehrangebots innerhalb des Moduls. 

 

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
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8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Hausarbeit (H) oder 
oder mündliche Prüfung (M) 

H: ca. 15 Seiten  
M: 30 min 

100 % 

 

  

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
S: eine Studienleistung, z.B. Kurzreferat   

 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungs- und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 

7/21 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Master of Education für das Lehramt an Grundschulen (abweichend mit 6 LP) 
und für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen (abweichend mit 10 LP) 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Martin Bonsen 
Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissen-
schaft 

   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte. Das Modul kann auch in nur einem oder in zwei aufeinanderfolgenden 
Semestern absolviert werden. Es ist auch möglich, es im 1. oder 3. Fachsemester zu studieren. 
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Modultitel deutsch:  Lernen, Entwicklung und Soziale Prozesse 

Modultitel englisch: Learning, Development and Social Processes  

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im Master of Education  
für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (LABG 2009)  

 

1 Modulnummer:  LES Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul 
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

2.+4. 

LP: 
7 

Workload (h): 
210 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V 
Einführung in unterrichtsrelevante 
psychische Grundprozesse 

[x] P   [  ] WP 4 
60 h  

(4 SWS) 
60 

2. S Vertiefungsseminar [x] P   [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 

 

4 

Lehrinhalte: 
Die Studierenden erhalten eine Einführung in verschiedene psychische Grundprozesse. Die Lernprozesse 
von Verhalten, kognitive Lehr-Lernprozesse sowie Prozesse von Motivation und Emotion werden darge-
stellt und die Entwicklung der Prozesse Lernen, Gedächtnis, Denken, Motivation und Emotion in im Ju-
gendalter thematisiert. Schließlich erfahren die Studierenden, welche Rolle Interaktion und Kommunika-
tion beim Lernen und Lehren spielen. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden … 

- haben Grundlagenwissen über psychische Funktionen (Wissenserwerb, Kognition, Motivation, 
Emotion, Selbstregulation) und deren Entwicklung im Jugendalter 

- haben Grundlagenwissen über die Dynamik sozialer Prozesse im Unterricht und deren Beeinf-
lussbarkeit in der Führung von Schulklassen 

Insbesondere in den Seminaren wird die Gelegenheit zur Erfahrung selbstregulierter Lernprozesse sowie 
zur Vertiefung von Präsentations- und fachlicher Reflexionsfähigkeit gegeben.   

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die dem Modul zugeordneten Seminare vertiefen jeweils einen oder mehrere Themenbereiche der Einfüh-
rungsvorlesung. Die Studierenden können ein Seminar des Moduls auswählen. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   

 

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Klausur 
 

90 min 
 

100% 
 
 

 

  

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
V: eine Studienleistung, z.B. Test  

 

  

 606



10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Studien- und Prüfungsleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 

7/21 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Voraussetzung für die Teilnahme am Seminar ist die bestandene Studienleistung in der Vorlesung. 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Master of Education für das Lehramt an Berufskollegs (LABG 2009) 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Dr. Ute-Regina Roeder 
Fachbereich 07 – Institut für Psychologie in Bildung 
und Erziehung 

   

16 
Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte. Es ist auch möglich, das Modul im 1. oder 3. Semester zu beginnen. 

 

  

607



Modultitel deutsch:  Theorie und Geschichte der Erziehung und der Bildung 

Modultitel englisch: Theory and History of Education 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im Master of Education  
für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  TEB Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul 
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

2.+4. 

LP: 
7 

Workload (h): 
210 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V 
Theorie und Geschichte der Erzie-
hung und Bildung 

[x] P   [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 

2. S 
Seminar zur Theorie und Ge-
schichte der Erziehung und Bil-
dung 

[x] P   [  ] WP 5 
30 h  

(2 SWS) 
120 

 

4 

Lehrinhalte: 

Wesentliche Inhalte dieses Moduls beziehen sich auf Theorie und Philosophie der Bildung, Geschichte 
der Erziehung und Bildung und ihrer Institutionen, auf die historisch-kulturelle Entwicklung von Kindheit, 
Jugend und des Generationsverhältnisses, auf die Geschichte des Bildungswesens und der Bildungspoli-
tik, auf Probleme und Aufgaben pädagogischer Historiographie sowie auf den Zusammenhang und die 
Differenz von Bildung, Wissenschaft und Kritik. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Ziele des Moduls sind der Erwerb und die Vertiefung von Kenntnissen über Bildung, Erziehung und Unter-
richt in historischer und systematischer Perspektive, wobei an bereits im Bachelor-Studium erworbene 
erziehungswissenschaftliche Grundkenntnisse angeschlossen wird. Zur weiteren Differenzierung ihres 
erziehungswissenschaftlichen Reflexionshorizonts verfügen die Studierenden über Kenntnisse der Theo-
rie und Geschichte der Bildung und ihrer Institutionen. Sie verstehen es, pädagogische Begriffe in histori-
scher und systematischer Perspektive theoretisch zu erschließen, beurteilen Reichweite und Grenzen 
unterschiedlicher (z.B. sozialwissenschaftlicher und historiographischer) Erklärungsansätze für Prozesse 
der Erziehung und der Bildung und kennen traditionelle und zeitgenössische bildungs- und gesell-
schaftswissenschaftliche Theorierichtungen und können diese im Hinblick auf ihre künftige berufliche 
Tätigkeit reflektieren. 

Die Studierenden sind zu analytischen und interpretativen Schlussfolgerungen und Wertungen fähig, 
können problemorientiert Denken und Urteilen sowie dabei soziale und ethische Implikationen berück-
sichtigen. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden können ein Seminar zu verschiedenen Themen innerhalb des Moduls auswählen. Es ist 
auch möglich, das Modul in einem Semester zu absolvieren. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
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8 

Prüfungsleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  

Umfang 
Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Hausarbeit (H)  
oder mündliche Prüfung (M) 

H: ca. 15 Seiten 
M: 30 min 

100% 

 

  

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
S: eine Studienleistung, z.B. Kurzreferat oder Essay  

 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungs- und Studienleistungen bestanden wurden.  

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 

7/21 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Master of Education für die Lehrämter HRGe (mit abweichend 9 LP) und G (mit 
abweichend 6 LP) sowie Master of Arts Erziehungswissenschaft 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Friedhelm Brüggen 
Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissen-
schaft 

   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte. Das Modul kann auch in nur einem oder in zwei aufeinanderfolgenden 
Semestern absolviert werden. Es ist auch möglich, es im 1. oder 3. Fachsemester zu studieren. 
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Modultitel deutsch:  Philosophicum elementare 

Modultitel englisch: Philosophicum elementare 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im Master of Education  
für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  PHE Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul 
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem.  

empf. 
Fachsem.: 
4. FS 

LP: 
7 

Workload (h): 
210 h 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 
(h + SWS) 

Selbst-
studium (h) 

1. V Einführungsvorlesung/Grundkurs [x] P   [  ] WP 3 
30 h 
(2 SWS)  

60  

2. S Seminar [x] P   [  ] WP 4 
30 h 
(2 SWS) 

90  
 

4 

Lehrinhalte: 
Die Studierenden werden in diesem Modul anhand einer philosophischen Disziplin in elementare und 
zentrale Fragestellungen  der Philosophie sowie in philosophische Methoden eingeführt. Die Einfüh-
rungsvorlesung bzw. der Grundkurs dient der Vermittlung von Überblickskenntnissen, das Seminar ver-
tieft deren Inhalte bzw. vermittelt Methodenkenntnisse. Die Studierende legen nach eigener Wahl 
Schwerpunkte innerhalb eines Wahlbereichs. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Studierende werden eingeführt in elementare Fragen und Deutungsangebote der Philosophie, sofern 
diese für die Erweiterung ihrer bildungswissenschaftlichen Kompetenzen wichtig sind. Sie setzen sich mit 
paradigmatischen Modellen und Konzeptionen auseinander und werden in ihrer Deutungskompetenz 
geschult. Sie lernen, die begriffliche und argumentative Struktur philosophischer Ansätze zu erschließen 
sowie ihre Prämissen offen zu legen und erwerben so analytische Kompetenz. Sie werden in die Lage 
versetzt, grundlegende philosophische Ansätze und Modelle auf aktuelle Probleme zu beziehen und sich 
kritisch mit ihnen aus einander zu setzen; so erwerben sie Orientierungs- sowie Reflexions- und Urteils-
kompetenz. Durch die Argumentation im Seminar und die aktive Auseinandersetzung mit den jeweiligen 
Deutungsangeboten wird die diskursive und argumentative Kompetenz der Studierenden geschult. Das 
Modul ermöglicht, kritisch-hermeneutische, analytische, argumentative und kommunikative Kompeten-
zen zu fördern, die für den Lehrberuf grundlegend sind.  

    

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden wählen aus verschiedenen Angeboten eine Einführungsvorlesung bzw. einen Grund-
kurs, der diesem Modul zugeordnet sind. Zu dieser Veranstaltung wird aus verschiedenen Seminar-
Angeboten des Moduls ein vertiefendes Begleitseminar gewählt. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 

[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen 
 

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Hausarbeit (H) oder mündliche Prüfung (M); thematisch 
angelehnt an das Seminar Nr. 2. 

H: ca. 15 Seiten 
M: 25 min 

100 %  
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9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
Klausur (zu Nr. 1, Einführungsvorlesung oder Grundkurs) 45 min 

 

 

10 

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungs- und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 

7/21 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 

Anwesenheit: 
Das Seminar dient dem Erwerb von Diskurskompetenzen, die nicht im Selbststudium erworben werden 
können; hier besteht daher Anwesenheitspflicht. Die Studierenden dürfen in max. 2 Veranstaltungen 
fehlen, andernfalls besteht kein Prüfungsanspruch. 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

Bildungswissenschaften im Master of Education für das Lehramt an Berufskollegs 
   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. Klaus Blesenkemper Fachbereich 08 - Geschichte/Philosophie  
   

16 

Sonstiges: 
Das Modul ist nicht wählbar für Studierende des Unterrichtsfaches Philosophie/Praktische Philosophie. 
Das Modul kann auch in zwei Semestern und in einem anderen als dem 4. Fachsemester absolviert wer-
den. 
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Modultitel deutsch:  Bildungsprozesse und gesellschaftlicher Wandel 

Modultitel englisch: Educational Processes and Social Changes 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im Master of Education  
für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  BGW Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul 
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

4. FS 

 
LP:  
7 

 
Workload (h): 

210 
 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V Überblicksvorlesung  [x] P [  ] WP 3 
30 h 

(2 SWS) 
60 

2. S Seminar  [x] P [  ] WP 4 
30 h 

(2 SWS) 
90 

 

4 

Lehrinhalte: 
Die Studierenden lernen Ursachen, Merkmale und Folgen gesellschaftlicher Wandlungsprozesse auf der 
Grundlage von Theorien und empirischen Forschungsarbeiten kennen. Sie erfassen in diesem Zusam-
menhang auch Auswirkungen dieses Wandels auf Bildungserwerbsprozesse sowie auf das Bildungssys-
tem, dessen Strukturen und Funktionsweisen.  
Die Studierenden werden darüber hinaus in aktuelle Fragen der Soziologie sozialer Ungleichheiten, der 
Jugendentwicklung sowie in entsprechende Sozialisationstheorien eingeführt.  
Mit Blick auf den Zusammenhang von gesellschaftlichem Wandel und Veränderungen in sozialen Syste-
men werden die Studierenden mit der Analyse von Ungleichheiten bedingenden soziostrukturellen 
Merkmalen wie Geschlecht oder soziale und ethnische Herkunft vertraut gemacht. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Auseinandersetzung mit Prozessen sozialen Wandels am Beispiel des Bildungssystems in Verbin-
dung mit Analysen sozialer Ungleichheiten fördert bei den Studierenden den Erwerb interpersonaler und 
kultureller Kompetenz, indem sie soziale und gesellschaftspolitische Bedingungen der Bildung erkennen 
und kritisch reflektieren. Die Studierenden sind in der Lage  
- Veränderungen in einzelnen sozialen Systemen zu erkennen und die diesen zugrunde liegenden 

Bedingungen und Folgen einzuschätzen, 
- die Mechanismen der Hervorbringung solcher Veränderungen im Horizont ihrer Sozial-, Methoden- 

und Medienkompetenz zu analysieren, kritisch zu reflektieren und zu bewerten, 
- die Folgen gesellschaftlicher Veränderungen mit Blick auf die Aufgaben des Bildungssystems einzu-

schätzen und vor diesem Hintergrund,   
- Voraussetzungen für einen gelingenden Kompetenzerwerb im Kindes- und Jugendalter (z.B. Leis-

tungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Kreativität) zu formulieren, 
- die Einflüsse tradierter sowie zeitgenössischer Sozialisationsinstanzen und -prozesse auf biographi-

sche Verläufe zu beurteilen, 
- geschlechtsspezifische, herkunftsbedingte sowie kulturell divergente Voraussetzungen für Kompe-

tenz-, Bildungserwerbs- und Erziehungsprozesse zu erfassen und vermitteltes Wissen über den Zu-
sammenhang von Bildung und Gesellschaft selbstständig weiterzuentwickeln als Grundlage für spä-
tere Vertiefungen und Spezialisierungen sowie im Hinblick auf die Fähigkeit zu lebenslangem Lernen. 

 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden wählen eine Überblicksvorlesung sowie ein Seminar aus dem Lehrveranstaltungsange-
bot innerhalb des Moduls.  

  

612



7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   

 

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Das Modul wird mit einer Leistung abgeschlossen: 
Klausur (K) oder mündliche Prüfung (M)  

K: 90 min 
M: 30 min 

100% 

 

  

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
S: eine Studienleistung, z.B. in Form eines Referats mit Thesenpapier   

 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungs- und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 

7/21 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Master of Education für das Lehramt an Berufskollegs  

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Dr. Norbert Heimken Fachbereich 06 – Institut für Soziologie 
   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte.  
Das Modul ist nicht wählbar für Studierende des Unterrichtsfaches Sozialwissenschaften. 
Das Modul kann auch in zwei Semestern und in einem anderen als dem 4. Fachsemester absolviert wer-
den. 
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Modultitel deutsch:  Lernen, Entwicklung und Soziale Prozesse – Forschung/Anwendung 

Modultitel englisch: Learning, Development and Social Processes – Research/Transfer 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil im Master of Education  
für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  LES-FA Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul 
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

4.  

LP: 
7 

Workload (h): 
210 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V 
Ausgewählte Themen der Pädago-
gischen Psychologie 

[x] P   [  ] WP 4 
30 h  

(2 SWS) 
90 

2. S Vertiefungsseminar [x] P   [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 

 

4 

Lehrinhalte: 
Den Studierenden werden forschungs- und (schul-) anwendungsbezogene Themen in den Bereichen Ler-
nen (Lernen von Verhalten, kognitive Lehr-Lernprozesse, Motivation und Emotion), Entwicklung im Kin-
desalter (Entwicklung von Lernen, Gedächtnis, Denken, Motivation und Emotion) und Soziale Prozesse 
(Interaktion und Kommunikation beim Lernen und Lehren) vermittelt. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden … 

- haben vertieftes Wissen über einzelne psychische Funktionen (z.B. Wissenserwerb, Kognition, 
Motivation, Emotion, Selbstregulation, die Entwicklung psychischer Funktionen im Jugendalter, 
Interventionsmaßnahmen zur Förderung von Lehr-Lernprozessen oder über die Dynamik sozialer 
Prozesse im Unterricht und deren Beeinflussbarkeit in der Führung von Schulklassen) 

- kennen in diesem Bereich Forschungsfragestellungen im Kontext von Lehr-Lernprozessen 
- kennen grundlegende Forschungsparadigmen und -methoden und können ihre Möglichkeiten 

und Grenzen kritisch reflektieren 
- können psychologische (auch empirische) Fachliteratur verstehen, interpretieren und kritisch re-

flektieren. 
Insbesondere in den Seminaren wird die Gelegenheit zur Erfahrung selbstregulierter Lernprozesse sowie 
zur Vertiefung von Präsentations- und fachlicher Reflexionsfähigkeit gegeben.   

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die dem Modul zugeordneten Lehrveranstaltungen vertiefen jeweils einen oder mehrere Themenberei-
che. Die Studierenden können jeweils eine Vorlesung und ein Seminar des Moduls auswählen. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   

 
 

8 

Prüfungsleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Mündliche Prüfung (M)  
oder Klausur (K) 

M: 25 min 
K: 90 min 

100 % 
 

  

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
V: eine Studienleistung, z.B. Test  
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10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungs- und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note im bildungswissenschaftlichen Studium: 
7/21 

 (  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 
Voraussetzung für die Belegung des Moduls ist die Belegung des Moduls LES – nachgewiesen durch das 
Bestehen der Studienleistung in der Vorlesung des Moduls LES.  

  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Master of Education für die Lehrämter G (mit abweichend 6 LP) und HRGe (mit 
abweichend 10 LP) 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Dr. Ute-Regina Roeder 
Fachbereich 07 – Institut für Psychologie in Bildung 
und Erziehung 

   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachberei-
tung der Veranstaltungsinhalte. Das Modul kann in einem oder zwei Semestern absolviert werden. Das 
Modul kann auch im 2. oder 3. Fachsemester begonnen werden. 
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Modultitel deutsch: Masterarbeit 

Modultitel englisch: Master-Thesis 

Studiengang: Bildungswissenschaften im Master of Education 
für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  MT Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul 
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

4. FS 

LP: 
18 

Workload (h): 
540 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1.  Masterarbeit [x] P   [  ] WP 18  540 

 

4 

Lehrinhalte: 
Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, eine eingegrenzte wissenschaftliche 
Fragestellung aus den Bildungswissenschaften selbstständig adäquat zu bearbeiten und den Bearbei-
tungsprozess entsprechend den Anforderungen an wissenschaftliches Arbeiten zu dokumentieren und 
auszuwerten. Die Aufgabenstellung für die Masterarbeit kann aus folgenden Fächern entwickelt werden: 

- Erziehungswissenschaft 
- Philosophie 
- Psychologie 
- Soziologie 

Das Thema der Masterarbeit wird aus einem der studierten Module entwickelt.  
  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden sind in der Lage, im Rahmen ihrer Masterarbeit eine der vermittelten Methoden bei der 
Bearbeitung einer wissenschaftlichen Fragestellung themenbezogen und reflektiert einzusetzen. 
Durch eine erfolgreich absolvierte Masterarbeit zeigt die/der Studierende die Fähigkeit zur selbstständi-
gen wissenschaftlichen Problembearbeitung, zur Einhaltung der Regeln der in diesem Bereich geltenden 
wissenschaftlichen Methodik, zur Reflexion und kritischen Bewertung der erarbeiteten Ergebnisse. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Für das Thema der Masterarbeit haben die Studierenden ein Vorschlagsrecht. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   

 

8 

Prüfungsleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  

Umfang 
Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Masterarbeit ca. 60 Seiten 100% 
 

  

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
---  

 

 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, 
d.h. alle Prüfungsleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

18/120 – im gesamten Masterstudium 
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12 

Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 
Vor Beginn der Anfertigung der Masterarbeit muss ein bildungswissenschaftliches Modul aus dem Master 
und die bildungswissenschaftliche Methodenausbildung im Rahmen des Praxissemesters absolviert 
worden sein 

  

13 
Anwesenheit: 

---  
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften in den Masterstudiengängen für die Lehrämter G, HRGe oder BK 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Alle Prüferinnen und Prüfer Fachbereiche 06, 07 und 08  
   

16 
Sonstiges: 
Es ist auch möglich die Masterarbeit bereits im 3. Fachsemester anzufertigen, wenn alle übrigen Bedin-
gungen erfüllt sind. 
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Zugangs- und Zulassungsordnung 

für den Masterstudiengang Kunstgeschichte  

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 26.02.2014 

 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 49 Abs. 7, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetzes - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes 

vom 31.10.2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert aufgrund Art. 1 des Gesetzes vom 03.12.2013 

(GV. NRW. S. 723), hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 

 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

Inhaltsübersicht: 

§ 2 Termine, Fristen, Unterlagen  

1. Abschnitt: Zugang zum Masterstudiengang 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen 

§ 4 Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 

2. Abschnitt: Zulassung zum Masterstudiengang  

§ 5 Zulassung ohne Auswahlverfahren 

§ 6 Auswahlkommission 

§ 7 Auswahlverfahren 

3. Abschnitt: Schlussvorschriften 

§ 8 Abschluss des Verfahrens 

§ 9 Täuschung 

§ 10 Inkrafttreten 

 

 

 

§ 1 

Anwendungsbereich 

Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Kunstgeschichte an 

der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 
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§ 2 

Termine, Fristen und Unterlagen 

(1) 1Das Zugangs- und Zulassungsverfahren findet jeweils vor Beginn der Vorlesungszeit des 

Wintersemesters bzw. des Sommersemesters statt. 2Der Antrag auf Zulassung ist für das 

Wintersemester bis zum 15.09. eines Jahres und für das Sommersemester bis zum 15.03. 

eines Jahres beim Studierendensekretariat der Westfälischen Wilhelms-Universität zu stel-

len. 3Die Bewerbung erfolgt über das elektronische Bewerbungsportal der Westfälischen 

Wilhelms-Universität. 4Die Bewerberin/der Bewerber muss folgende Bewerbungsunterla-

gen einreichen bzw. hochzuladen: 

1. Nachweis der Allgemeinen oder einer einschlägig fachgebundenen Hochschulzu-

gangsberechtigung. 

2. Nachweise über das Vorliegen eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses ge-

mäß § 3 Absatz 1. Liegt zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis 

gemäß § 3 Absatz 1 vor, so muss ein vorläufiges Zeugnis eingereicht werden, in das 

mindestens die Noten der ersten fünf Semester (mindestens 120 Leistungspunkten) 

eingegangen sind. Wird kein vorläufiges Zeugnis von der Hochschule erstellt, genügt 

vorläufig das Transcript of Records. Das Abschlusszeugnis gemäß § 3 Absatz 1 ist im 

Falle der Zulassung bei der Einschreibung vorzulegen. 

3. Ggf. Nachweise über ausreichende Sprachkenntnisse gemäß § 3 Absatz 2. 

4. Nachweis über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen (z.B. Transcript of Re-

cords). 

5. Ggf. weitere Unterlagen, in denen die Eignung und Motivation für das angestrebte 

Studium dargelegt werden (z.B. Arbeitszeugnisse, Nachweise über Praktika oder an-

dere relevante Zusatzqualifikationen). 

6. Ggf. Unterlagen, die das Vorliegen einer besonderen Härtefallsituation im Sinne des 

§ 7 Absatz 4 belegen (z.B. Behindertenausweis). 

 

(2) 1Der Antrag auf Zulassung ist abzulehnen, wenn er nicht fristgerecht eingeht. 2Der Antrag 

kann abgelehnt werden, wenn die Unterlagen gemäß Absatz 1 unvollständig sind.  
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1. Abschnitt: Zugang zum Masterstudiengang 

 

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Kunstgeschichte ist neben den 

allgemeinen Voraussetzungen für die Einschreibung die Absolvierung eines fachlich ein-

schlägigen Studiums mit einer Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern, das mit ei-

nem Bachelor oder einem anderen berufsqualifizierenden Abschluss (Diplom, Staatsexa-

men etc.) erfolgreich beendet worden ist. 2Fachlich einschlägig im Sinne von Satz 1 ist ein 

Studium im Studiengang Kunstgeschichte an einer deutschen oder ausländischen Hoch-

schule, der einen fachspezifischen Anteil von mindestens 48 LP aufweist. 3Bei Zweifeln 

über die Gleichwertigkeit von Abschlüssen außerhalb des Geltungsbereiches des Grundge-

setzes wird ein Gutachten des Sekretariats der ständigen Konferenz der Kultusminister der 

Bundesrepublik Deutschland über die Gleichwertigkeit der Abschlüsse eingeholt. 

 

(2) 1Für Bewerberinnen/Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer 

deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, ist weitere Zugangsvoraussetzung der 

Nachweis von für die aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen ausreichenden Kennt-

nissen der deutschen Sprache. 2Der Nachweis wird gemäß den Bestimmungen der DSH-

Prüfungsordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität erbracht. 3Der Nachweis ist nicht 

erforderlich für Bewerberinnen/Bewerber, deren Muttersprache Deutsch ist. 

 

 

§ 4 

Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Dekanin/Der Dekan des Fachbereichs Geschichte/Philosophie oder ein von ihr/ihm 

beauftragtes hauptamtliches Mitglied des Fachbereichs stellt anhand der mit dem Antrag 

einzureichenden Unterlagen und Zeugnisse fest, ob die Bewerberin/der Bewerber die Zu-

gangsvoraussetzungen gemäß § 3 erfüllt. 

 

(2) Sofern die Zugangsvoraussetzungen bei einer Bewerberin/einem Bewerber als nicht erfüllt 

betrachtet werden, sind die Gründe zu dokumentieren. 
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2. Abschnitt: Zulassung zum Masterstudiengang 

 

§ 5  

Zulassung ohne Auswahlverfahren 

Ist der Masterstudiengang Kunstgeschichte zulassungsfrei oder übersteigt die Zahl der Bewerbe-

rinnen/Bewerber, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, die im Rahmen einer Zulassungsbe-

schränkung bestehende Anzahl an Studienplätzen nicht, so werden die zugangsberechtigten 

Bewerberinnen/Bewerber ohne weitere Prüfung zugelassen. 

 

 

§ 6 

Auswahlkommission 

(1) Besteht im Masterstudiengang Kunstgeschichte eine Zulassungsbeschränkung und über-

steigt die Anzahl der zugangsberechtigten Bewerberinnen/Bewerber die Anzahl der zur 

Verfügung stehenden Studienplätze, so wird vom Fachbereichsrat des Fachbereichs Ge-

schichte/Philosophie eine Auswahlkommission aus hauptamtlichen Mitgliedern des Fach-

bereichs für die Durchführung des Zulassungsverfahrens gebildet. 

 

(2) 1Die Auswahlkommission besteht aus zwei Vertreterinnen/Vertretern der Gruppe der Hoch-

schullehrerinnen und Hochschullehrer und einer Vertreterin/einem Vertreter der akademi-

schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2Die/der Vorsitzende und ihre/seine Stellvertrete-

rin/Stellvertreter müssen aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

stammen. 3Für das Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter wird ein stellvertretendes Mitglied bestellt. 4Die Amtszeit der Mitglieder der Aus-

wahlkommission beträgt ein Jahr. 5Wiederwahl ist zulässig. 

 

(3) 1Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder, darunter 

die/der Vorsitzende oder ihre/seine Stellvertretung, anwesend sind. 2Bei Stimmengleich-

heit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden oder bei ihrer/seiner Abwesenheit die 

Stimme der Stellvertreterin/des Stellvertreters. 

 

(4) 1Die Sitzungen der Auswahlkommission sind nichtöffentlich. 2Die Mitglieder der Auswahl-

kommission unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 

 

(5) Über die Prüfung und Beratung der Auswahlkommission wird eine Niederschrift angefertigt. 
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§ 7 

Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl der Bewerberinnen/der Bewerber wird nach folgenden Kriterien getroffen: 

1. Die im Zeugnis gemäß § 2 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 ausgewiesene Note wird mit einem 

Punktwert zwischen 10 und 40 versehen. 

2. Weitere für den Masterstudiengang Kunstgeschichte einschlägige Qualifikationen 

werden nach pflichtgemäßem Ermessen der Auswahlkommission mit bis zu 20 Punk-

ten versehen, und zwar für 

a) berufs- oder forschungsrelevante Praktika bis zu 5 Punkte, 

b) einschlägige Berufserfahrungen bis zu 5 Punkte, 

c) studiengangsrelevante Sprachkenntnisse bis zu 5 Punkte und für 

d) sonstige einschlägige Zusatzqualifikationen bis zu 5 Punkte. 

Bei besonders herausragenden Leistungen können im Einzelfall für eines oder meh-

rere der oben genannten Kriterien bis zu 10 Punkte vergeben werden, wobei die Ge-

samtpunktzahl von 20 nicht überschritten werden darf. 

 

(2) Bei der Vergabe der Punkte nach Absatz 1 Nr. 1 ist folgendes Schema zu verwenden: 

 

Note 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 
Punktwert 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 

 
Note 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 
Punktwert 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

 
Note 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 
Punktwert 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

 
 
(3) 1Die nach Absatz 1 vergebenen Punkte werden addiert. 2Aufgrund der so ermittelten Werte 

wird eine Rangliste erstellt. 3Die Bewerberinnen/Bewerber werden beginnend mit dem 

Höchstwert zu den vorhandenen Studienplätzen zugelassen. 4Bei Punktgleichheit ent-

scheidet das Los über die Platzierung auf der Rangliste 

 

(4) 1Bis zu 2 % der vorhandenen Studienplätze sind vorab durch das Studierendensekretariat 

an zugangsberechtigte Bewerberinnen/Bewerber im Wege einer Härtefallregelung nach der 

Vergabeverordnung NRW zu vergeben. 2Über die Rangfolge wird durch den Grad der außer-

gewöhnlichen Härte bestimmt; im Zweifel entscheidet das Los. 
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3. Abschnitt: Schlussvorschriften 

 

§ 8 

Abschluss des Verfahrens 

(1) 1Erfüllt eine Bewerberin/ein Bewerber die Zugangsvoraussetzungen und wird sie/er zum 

Masterstudiengang Kunstgeschichte zugelassen, so wird ihr/ihm dies und die Zuweisung 

eines Studienplatzes unverzüglich nach Beendigung des Verfahrens durch die Rekto-

rin/den Rektor bekanntgegeben. 2Im Falle des § 2 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 wird der Bewerbe-

rin/dem Bewerber die Zulassung unter dem Vorbehalt bekanntgegeben, dass das Zeugnis 

gemäß § 3 Absatz 1 im Zeitpunkt der Einschreibung vorgelegt wird. 

 

(2) 1Sofern auf Grund einer Rangliste zum Masterstudiengang zugelassen wurde, setzt die Rek-

torin/der Rektor der Bewerberin/dem Bewerber eine Frist für die Abgabe der Erklärung, ob 

die Bewerberin/der Bewerber den Studienplatz annimmt. 2Lehnt die Bewerberin/der Be-

werber den angebotenen Studienplatz ab, wird dieser der/dem auf der Rangliste Nächst-

platzierten zugewiesen. 3Versäumt die Bewerberin/der Bewerber innerhalb der Annahme-

frist die Erklärung gemäß Satz 1 abzugeben, gilt dies als Ablehnung. 

 

(3) 1Wird eine Bewerberin/ein Bewerber nicht zum Studium zugelassen, so gibt die Rekto-

rin/der Rektor ihr/ihm dies bekannt und erteilt auch darüber Auskunft, ob die Zugangsvo-

raussetzungen erfüllt wurden. 2Wurden von der Bewerberin/dem Bewerber die Zugangsvo-

raussetzungen erfüllt, wird auch über die Platzierung auf der Rangliste sowie die Zahl der 

vergebenen Studienplätze informiert. 3Die Ablehnung ist zu begründen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 

(4) 1Eine Einschreibung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster kann nur erfolgen, 

wenn die Zulassung dem Studierendensekretariat gemeinsam mit dem Antrag auf Ein-

schreibung fristgemäß vorgelegt wird. 2Im Übrigen findet die Einschreibungsordnung der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. 

 

 

§ 9 

Täuschung 

(1) 1Hat eine Bewerberin/ein Bewerber in dem Zugangs- bzw. Zulassungsverfahren getäuscht 

oder falsche oder gefälschte Unterlagen nach § 2 und § 3 eingereicht bzw. hochgeladen 
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und wird diese Tatsache erst nach der Zulassung bekannt, wird die Zulassung zurückge-

nommen. 2Die Rücknahme ist nur innerhalb von zwei Jahren nach Bekanntgabe möglich. 

 

(2) 1Belastende Entscheidungen sind der Bewerberin/dem Bewerber unverzüglich mitzuteilen, 

zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 2Vor der Entscheidung 

ist der Bewerberin/dem Bewerber Gelegenheit zu geben, gehört zu werden. 

 

 

§ 10 

Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-

gen der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. 

 
 
 
 
 

 
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Geschich-
te/Philosophie (Fachbereich 08) vom 03.02.2014. 
 
Münster, den 26.02.2014      Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntma-
chung von Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB 
Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 26.02.2014      Die Rektorin 

 
Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Veröffentlichung 
der Gesamtsumme der gewährten Aufwandsentschädigungen an die Mitglieder des 

Hochschulrats der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
 

 
Aufgrund des § 21 Abs. 6 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31.10.2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13.03.2008 (GV. NRW. S. 195), ist die Gesamtsumme der gewährten 
Aufwandsentschädigungen an die Mitglieder des Hochschulrats zu veröffentlichen. 
 
Für das Jahr 2013 betrug die Gesamtsumme der Aufwandsentschädigungen 57.500 €. 
 
 
Münster, den 26. Februar 2014          Die Rektorin 

 
        Prof. Dr. Ursula Nelles  
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